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Ehrenbreitstein und Koblenz sowie eine sehr umfangreiche Geschichte der Familie und des
Bankhauses Seligmann in Koblenz und Köln, 2016.

Aus Anlass des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ greift die
vorliegende Publikation das Thema für Koblenz und Umgebung auf, fasst die bisher hierzu
veröffentlichten Vorarbeiten und Detailarbeiten zusammen und stellt sie vor dem Hintergrund
der Gesamtgeschichte erstmalig eingehend dar. Dabei lässt sich diese Publikation von dem
Gedanken leiten, dass die Geschichte der Juden in Koblenz vom Hochmittelalter bis ins 21.
Jahrhundert nie eine geschlossene Einheit war. Vielmehr hing sie von Entwicklungen ab, die
zuvor in oft weit entfernten Ländern begonnen hatten. Außerdem stand sie im Zusammenhang
mit Geschehen im gesamten Deutschland und darüber hinaus. Deshalb wird hier auch dieser
Hintergrund erwähnt, um so die lokale Geschichte erst verständlich machen zu können.

Nach einem Prolog zur Römerzeit und zum 1. Jahrtausend schildert die Arbeit die Anfänge
der Koblenzer Juden in der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts und dann die der ersten jüdischen
Gemeinde. Diese hieß um 1300 „Universitas Iudeorum in Confluencia. Es folgten dann sehr
wechselvolle Jahrhunderte des Zusammenlebens von Juden und Christen an Rhein und
Mosel: die „Kammerknechtschaft“, allein fünf Verfolgungen im 13 und 14. Jahrhundert, die
Wiederansiedlung mit den kurtrierischen Judenordnungen, die (kurzzeitige) Emanzipation der
Juden unter der französischen Herrschaft, die Akkulturation und Verbürgerlichung der Juden
im „langen“ 19. Jahrhundert, die Zeit des Nationalsozialismus und der Neuanfang nach dem
Holocaust bis zur Gegenwart. Diese Geschichte wird ergänzt durch biografische Notizen über
Koblenzer Juden. Bis heute gibt es eine Verbundenheit zwischen den ehemaligen Koblenzer
Juden zu ihrer Heimatstadt, die sich in den „Heimatbesuchen“ und den anderen Kontakten
erhalten hat, wie es gerade auch in der Lebensgeschichte von Kurt Hermann und seiner
Familiengeschichte zum Ausdruck kommt.

Heute sind die Juden in Koblenz organisiert in der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz. Als
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist sie eine von fünf Gemeinden, die ebenfalls als
Körperschaften des öffentlichen Rechts im Landesverband der Jüdischen Gemeinden von
Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen sind. Auch der Landesverband ist eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts und gehört wie die 22 anderen Landesverbände in Deutschland zum
Dachverband „Zentralrat der Juden in Deutschland“., der auch eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist. Dieser umfassende Status der einzelnen Gemeinden, der
Landesverbände und des Dachverbandes steht am Ende der aufgezeigten Entwicklung und hat
der Arbeit den Titel gegeben: „Von der „Universitas Iudeorum in Confluencia“ zu
Körperschaften des öffentlichen Rechts – Geschichte der Juden in Koblenz“.

Die Arbeit will ein Anfang einer neuerlichen und intensiven Beschäftigung mit dieser
Geschichte sein. Deshalb verweist sie vielfach auf Quellen, die zum Weiterarbeiten einladen
sollen. Zugleich will sie längst nicht mehr leicht zugängliche Arbeiten einem breiteren
Publikum (erneut) präsentieren.

Diese Geschichte der Juden in Koblenz erscheint in zwei Teilen. Der 2. Teil mit der Zeit vom
Kaiserreich (ab 1871) bis heute wird an gleicher Stelle Ende des Jahres 2021 zu sehen sein.

Koblenz, im August 2021                                                                                Joachim Hennig
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II. Prolog

1. Die römische Zeit

Die Anfänge jüdischen Lebens in Koblenz wie auch im heutigen Deutschland liegen im
Dunkeln.2 Auf jeden Fall sind Juden mit den Römern zum Rhein gekommen. Zur
Zeitenwende vor 2000 Jahren war die südliche Levante, d.h. Teile der heutigen Staaten Israel
und Jordanien, der Gazastreifen und das Westjordanland (Westbank), dem Römischen Reich
einverleibt. Wie wir aus dem Neuen Testament wissen, war damals Kaiser Augustus

(Amtszeit 31 v. Chr. -14 n. Chr.) Herrscher des Römischen Reiches und Herodes (Amtszeit
37 – 4 v. Chr.) sein Statthalter und jüdischer König von Roms Gnaden. Um 30 n. Chr. wurde
Jesus von Nazareth unter dem römischen Prokurator Pontius Pilatus (Amtszeit 26 – 36 n.
Chr.) auf dem Golgatha-Felsen gekreuzigt. Wenige Jahrzehnte später kam es zu
schwerwiegenden Auseinandersetzungen zwischen den Juden und dem Imperium Romanum.
Im Jüdischen Krieg (66-70 n. Chr.) wurde der Tempel in Jerusalem vollständig zerstört. Eine
weitere Revolte, der Bar Kochba-Aufstand (132-135 n. Chr.), führte zur Vertreibung der
Juden aus der inzwischen gebildeten römischen Provinz Judäa.

In dieser Zeit flohen viele Juden aus der südlichen Levante, wurden von den römischen
Soldaten als Kriegsgefangene mitgenommen oder von der Militärverwaltung als Sklaven
verkauft. So gelangten sie auch in andere römische Provinzen - als Unfreie, Soldaten,
Kaufleute, Ärzte und Dolmetscher. Das war der Beginn der Diaspora, der Zerstreuung der
Israeliten über die ganze damals bekannte Welt.

Damit kamen die ersten Juden mit den Römern teils gezwungen und teils freiwillig auch in
unsere Region. Die Städte an Rhein, Mosel, Main und Donau gehörten damals ebenfalls zum
Römischen Reich. Deutschland gab es noch nicht, sondern nur die römischen Provinzen
„Germania Superior“ und „Germania Inferior“ westlich des Rheins und des Limes und
dahinter das unbesetzte und schwer überschaubare „Germania Magna“ – Großgermanien. In
Großgermanien lebten zahlreiche Stämme, die durchweg miteinander verfeindet waren und
von denen sich keiner deutsch nannte. Sie hießen Burgunder, Franken und Vandalen,
Alamanen, Sachsen und Langobarden. Der Name „deutsch“ tauchte erst im 9. Jahrhundert
auf.

2 Vgl. dazu im Einzelnen: Günther Ristow: Zur Frühgeschichte der rheinischen Juden. Von der Spätantike bis zu
den Kreuzzügen, in: Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Handbuch. Im
Auftrage der Stadt Köln herausgegeben von Konrad Schilling, 1963 (künftig: Ristow, Frühgeschichte), S. 33-59.
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Karte von Germanien. Westlich des Rheins und des Limes Germania inferior und Germania superior,
östlich davon das Germania magna.

Der älteste schriftliche Beleg über jüdisches Leben im Gebiet des heutigen Deutschland
stammt aus dem Rheinland – dem spätantiken Köln. Es ist ein Erlass des römischen Kaisers

Konstantin (Amtszeit 306-337) vom 11. Dezember 321 n.Chr.

In dem Dokument von 321 n. Chr., das zehn Jahre später noch einmal mit dem Edikt vom 1.
Dezember 330 n. Chr. bestätigt wurde, ging es um die Ausübung städtischer Ehrenämter
durch Juden - ein Thema, das die Gemüter und Juristen noch bis ins 19. Jahrhundert
beschäftigen sollte, so alt und immer wieder aktuell war es (leider). Darin hob Kaiser

Konstantin die Regelung auf, die Juden von den städtischen Verwaltungs- und Ehrenämtern
freistellte. D.h. Juden konnten (und mussten) von nun an solche Staatsämter bekleiden. Das
klingt für uns Heutige nach einer großen Ehre – durften die Juden doch auch Stadträte sein.
Tatsächlich war es aber eher anders, wie der Hintergrund dieser Regelung zeigt.
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Hintergrund war, dass die Besetzung derartiger Ämter mit Juden lange Zeit problematisch
erschien, weil damit die Pflicht verbunden war, dem Kaiser als Gott zu opfern. Die Juden
sahen darin einen Götzendienst. Um sie davor zu bewahren, waren sie vor den Dekreten
Konstantins von 321 und 330 n. Chr. vom Staatsdienst befreit. Im Laufe der Zeit wurde der
Bedarf an solchen Amtsträgern für das Funktionieren einer Verwaltung aber größer. Dieser
vergrößerte sich noch, weil sich manche Stadträte aus den Gremien zurückziehen wollten.
Denn mit dem Sitz im Stadtrat war die Pflicht verbunden, mit seinem Privatvermögen für die
Steuerausfälle der gesamten Stadt zu bürgen. Dieser ggf. „teuren“ Pflicht wollten sich einige
Stadträte entziehen bzw. die Juden ebenfalls in diese Pflicht nehmen lassen. Deshalb
ersuchten sie Kaiser Konstantin, doch auch Juden in den Stadträten zu erlauben. Prompt kam
die kaiserliche Antwort, dass die Juden zu den städtischen Ämtern heranzuziehen seien und
sie diese dann mit allen Pflichten auch auszuüben hätten.

Dekret Kaiser Konstantins vom 11. Dezember 321.

Diese Anordnung Kaiser Konstantins wird seitdem als Beleg für eine jüdische Gemeinde in
Köln mit einer größeren Anzahl von angesehenen und wichtigen Juden angesehen. Denn
warum – so fragte man sich – sandte man aus Rom ein solches kaiserliches Dekret nach Köln,
wenn es dort keine Juden gegeben hätte, die als Stadträte hätten herangezogen werden
können. Wenn es - so meinte man weiter - in dem Dekret von 331 n. Chr. zudem heiße, „die
Rabbiner (…) und die Synagogenväter sowie die übrigen, die (…) in den Synagogen ein Amt
bekleiden“, von der Übernahme städtischer Ämter befreit seien, so lasse das auf eine größere
Gemeinde schließen. Die Aufzählung dieser Funktionen zeige doch, dass es in Köln nicht nur
einzelne Juden gab, sondern eine richtige jüdische Gemeinde mit Rabbinern,
Synagogenvätern und anderen Personen – und damit mit einer richtiggehenden differenzierten
Gemeindestruktur.

Damit sieht man die jüdische Gemeinde in Köln als die erste an, die außerhalb des Orients
und des Mittelmeerraums urkundlich belegt ist. Dementsprechend ist das Dekret Kaiser

Konstantins vom 11. Dezember 321 auch der Anknüpfungspunkt für das Jubiläumsjahr 2021
„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.
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Allerdings ist in den letzten Jahren angezweifelt worden, ob mit diesen beiden Schreiben
Kaiser Konstantins tatsächlich die Existenz einer (größeren) jüdischen Gemeinde in Köln
nachgewiesen werden könne.3 Denn die beiden Edikte von 321 und 331 seien „allgemeine
Reichsgesetze“ gewesen. Diese seien – wie es auch heute üblich sei – im ganzen Reich
bekanntgemacht worden. Deshalb könne man aus der Bekanntmachung über die
Heranziehung von Juden zu städtischen Aufgaben als solche nichts weiter folgern.
Insbesondere lasse sich nicht zwingend schließen, dass der in Rede stehende Sachverhalt auch
für den jeweiligen Ort aktuell sei, es also dort eine jüdische Gemeinde gebe. Dies gelte
insbesondere für das Dekret von 331, es soll nach neueren Erkenntnissen nicht auf Köln zu
beziehen sein.

Wenn danach die Existenz einer (größeren) jüdischen Gemeinde im Jahr 321 auch zweifelhaft
sein mag, so spricht doch viel dafür, dass in Köln (oder auch in der einen oder anderen Stadt
des römischen Germaniens) im 4. Jahrhundert n. Chr. zumindest einzelne Juden lebten. Das
lässt auch der Fund von Archäologen in Trier annehmen, Denn dort, in einer der Hauptstädte
des Römischen Reiches, fand man eine Lampe mit dem Bild der Menora, des siebenarmigen
jüdischen Kerzenleuchters, aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.4

Ausbreitung der Juden von der südlichen Levante
(mit den benannten Städten Damaskus, Tiberius und Jerusalem) von ca. 100 n. Chr. bis 1100.

3 Vgl. Christoph Cluse: Juden am Niederrhein während des Mittelalters. Eine Bilanz, in: Monika Grübel/Georg
Mölich (Hg.): Jüdisches Leben im Rheinland. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2005, S. S. 1-27 (künftig:
Cluse, Juden), S. 4, m.w.N.; s. auch: MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln,
Gürzenich Quartier (Hg.): Das Dekret von 321: Köln, der Kaiser und die jüdische Geschichte, o.J. (2021),
https://miqua.lvr.de/media/miqua/presse/publikationen/321_broschuere/20_1055_Broschuere_1700_Jahre_Ju-
dentum_barrierefrei.pdf (Zugriff: 15. August 2021).
4 Vgl: Ristow, Frühgeschichte, S. 39.
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Der Weg nach Jerusalem führte die 20.000 Kreuzfahrer zunächst an Mosel und Rhein. In
Trier trafen die ersten von ihnen, ausgehungert und wundgelaufen, zum ersten Mal auf reiche
Juden in schönen Häusern. Dann waren diese Trierer Juden die ersten Opfer ihrer Gewalt. Die
Kreuzfahrer stürzten sich auf sie mit der Losung: „Wir gehen hinaus, um die Feinde Gottes zu
bekämpfen, und hier in unserer Mitte leben die Erzfeinde und Mörder unseres Erlösers.“16

Dabei drohten die Kreuzfahrer, alle auszurotten, wenn sie nicht zahlten. In ihrer Todesangst
gaben ihnen die Juden, was sie hatten. Die Kreuzfahrer nahmen es und zogen weiter. Dann
kamen weitere Kreuzfahrer. Nun hatten die Juden nichts mehr und Geistliche unter ihnen
riefen jetzt: „Wer einen Juden erschlägt, dem werden seine Sünden vergeben.“17 Das ließen
sich die Kreuzfahrer nicht zweimal sagen. Wohin sie auch kamen, stürmten sie die
Synagogen, zertrümmerten die Kultgegenstände und erschlugen alle Juden, die ihnen in den
Weg traten. Dazu schrieb der jüdische Chronist Salomon ben Simson:18

„Im Jahre 4856 nach Erschaffung der Welt (1096 nach christlicher Zeitrechnung, Erg. d. A.)
suchten uns bittere Leiden heim, wie sie noch nie in diesem Reiche geschehen sind.
Mörderische Menschen überfielen uns, fremdes Volk, ein schrecklicher Haufen. Sie wollten
eigentlich im Heiligen Land das Grab ihres Heilands besetzen, aber als sie hier durch unsere
Städte kamen und die Juden sahen, da sagten sie: Was laufen wir hin ins Heilige Land, wo
wir doch hier schon die Juden finden, die unseren Heiland gekreuzigt haben. Zuerst wollen
wir uns an ihnen rächen und sie auslöschen, dass sie kein Volk mehr sind…“

III. Von den Anfängen (1. Hälfte 12. Jahrhundert)

bis zum Pestpogrom (1349)

1. Erste Juden in Koblenz

Bisher war hier von Juden in Koblenz keine Rede gewesen. Und dabei gab es Koblenz bereits
als vermutlich die ersten Juden an den Rhein kamen. Im Gallischen Krieg der Römer gegen
die Germanen erreichten römische Truppen unter Julius Caesar (100 v. Chr.- 44 v. Chr.) 55
v. Chr. – also etwa zu der Zeit, zu der sie auch in die südliche Levante einfielen – den Rhein
und errichteten zwischen Koblenz und Andernach einen ersten Rheinübergang. In Koblenz
selbst bauten sie 9 v. Chr. am Zusammenfluss von Mosel und Rhein ein erstes Kastell. Es
befand sich wie vor einigen Jahren bei Bauarbeiten an der Kastorkirche entdeckt wurde, ganz
in der Nähe des heutigen Deutschen Ecks.19

Dieses frührömische Kastell, das die Römer Castellum apud Confluentes („Kastell bei den
Zusammenfließenden“) nannten, diente der Sicherung der Rheintalstraße Mainz-Köln-
Xanten. Von daher hätte es sich vom Raum her angeboten, dass sich nicht nur jüdische
Gemeinden in Köln und dann auch in Mainz (und Worms und Speyer) bildeten, sondern eben
auch in Koblenz. Dass das zu dieser frühen Zeit nicht geschah, lag wohl daran, dass sich die
Juden zunächst noch in den großen Bischofsstädten niederließen. Koblenz war indessen nie

16 Zit. nach: Breuer, Prolog, S.31.
17 Zit. nach: Ernst Roth: Die Geschichte der jüdischen Gemeinden am Rhein im Mittelalter, in: Monumenta
Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Handbuch. Im Auftrage der Stadt Köln
herausgegeben von Konrad Schilling, 1963, S. 60-130 (künftig: Roth, Geschichte), S. 62 und Sievers: Juden in
Deutschland, 1977, S. 28.
18 Zit. nach: Sievers, wie vor, S. 31.
19 Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Confluentes Zugriff: 15. August 2021).
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Bischofssitz, es gehörte (später als Niedererzstift) zum Erzbistum Trier und das hatte seinen
Sitz in Trier. Deshalb gibt es bis zum 1. Kreuzzug und dem sich anschließenden Pogrom
keine Nachrichten über Juden in Koblenz.

Das änderte sich nach dem 1. Kreuzzug aber sehr bald. Die ersten Juden in Koblenz wurden
im Koblenzer Zolltarif aus dem Jahr 1104 genannt. Allerdings weiß man nicht - da sie
Händler waren -, ob diese sich in Koblenz niedergelassen hatten oder „nur“ auf der
Durchreise auf der rheinischen Handelsstraße waren.20

Damals und auch schon früher ging durch Koblenz ein beträchtlicher Handel. Die Stadt an
Rhein und Mosel lag an der Handelsstraße, die vom Niederrhein zum Oberrhein führte, Köln
mit Mainz und Worms verband. Aber es gab hier auch einen Handel von Osten nach Westen.
Bekannt ist dieser Handelsweg vom Sklavenhandel.21 Vom 7. bis ins 12. Jahrhundert war die
„Ware Mensch“ ein begehrtes Handelsgut. Der Bedarf an Sklaven war vor allem im Kalifat
von Córdoba groß. Gesucht wurden großgewachsene blonde Slawen. Da man von ihnen nach
einer Entmannung mehr Gehorsam erwartete, wurden sie auf dem Weg nach Spanien meist in
Verdun in Eunuchen verwandelt. Um nach Verdun „verfrachtet“ zu werden, mussten sie über
den Rhein. Einer dieser Handelswege führte über Koblenz. Gefangen wurden die zu Sklaven
genommenen Slawen in Bereichen der Elbe und Böhmens, später noch weiter östlich. An dem
Sklavenhandel waren in wohl recht großem Umfang auch jüdische Fernhändler beteiligt.
Dafür spricht, dass jüdische Kaufleute seit der karolingischen Zeit ein Judenprivileg für ihre
Kaufmannsrechte hatten und deshalb an wichtigen Handelsstraßen und -orten tätig waren.
Hinzu kam, dass es seit dieser Zeit Christen im Prinzip verboten war, andere Christen zu
versklaven. So florierte der Sklavenhandel einige Jahrhunderte und – wenn das auch nicht
ganz unbestritten ist – unter maßgeblicher Beteiligung von Juden. Das änderte sich erst im 12.
Jahrhundert, nachdem auf der Londoner Synode von 1102 ein allgemeines Verbot erlassen
wurde. Nach einiger Zeit kam der Sklavenhandel – der damals übrigens nicht als anrüchig
angesehen wurde - auf diesen Handelswegen und über Koblenz zum Erliegen.

Mit Sicherheit lässt sich die Ansiedlung von Juden in Koblenz für die 1. Hälfte des 12.
Jahrhunderts nachweisen. Denn um 1150 verkaufte ein in Köln wohnhafter Jude mit dem
Beinamen „Vivus ludeus de Confluentia“ mehrere in Koblenz gelegene Häuser.22 Auch wird
in der Literatur erwähnt, dass in Koblenz ein Grabstein eines Juden aus dem Jahr 1149
gefunden wurde.23 Diese Information lässt sich allerdings nicht verifizieren.

20 Vgl. Hermann Kellenbenz: Die Juden in der Wirtschaftsgeschichte des rheinischen Raumes. Von der
Spätantike bis zum Jahre 1648, in:  Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein.
Handbuch. Im Auftrage der Stadt Köln herausgegeben von Konrad Schilling, 1963, S. 199-241. (künftig:
Kellenbenz, Juden), S. 208 sowie: Franz-Josef Ziwes: Die jüdische Gemeinde im mittelalterlichen Koblenz –
„Yre gude ingesessen burgere“, in: Geschichte der Stadt Koblenz. Band 1: Von den Anfängen bis zum Ende der
kurfürstlichen Zeit. Herausgegeben von der Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Koblenz, S. 247-257
(künftig: Ziwes, Gemeinde), S. 248.
21 Vgl. Kellenbenz, Juden, S 201f.; s. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Sklavenhandel
und  https://de.wikipedia.org/wiki/Radhaniten (Zugriff jeweils: 15. August 2021).
22 Vgl. Ziwes, Gemeinde, S. 248.
23 Vgl. dazu: https://www.alemanniajudaica.de/koblenz_synagoge.htm
https://www.alemanniajudaica.de/koblenz_synagoge.htm#Zur%20Geschichte%20der%20j%C3%BCdi-
schen%20Gemeinde (Zugriff: 15. August 2021).
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Handelswege des Sklavenhandels von der Elbe und Böhmen über den Rhein
und  über Verdun bis nach Córdoba und zurück.

Für die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts berichtete der viel und weit gereiste spanische Jude

Benjamin von Tudela (gest. um 1173) in seinem „Buch der Reisen“ (um 1165-1173) gar von
einer jüdischen Gemeinde in Koblenz.24 Wenn er auch Deutschland nie bereist hat und
deshalb seine geografischen Vorstellungen zum Teil ungenau und falsch sind, so geben sie
doch Kunde von jüdischen Gemeinden vor allem im Rheinland und auch in Koblenz:25

„Die jüdischen Gemeinden Alemans befinden sich an den Ufern des Rheins, von der
Hauptstadt Köln bis Regensburg am Ende des Landes., ein Weg von 15 Reisetagen. In
folgenden Städten sind jüdische Gemeinden mit wohlhabenden Mitgliedern: Koblenz,
Andernach, Bonn, Köln, Bingen, Münster(!), Worms, Mistran (das ist Mainz, Erg. d. A.),
Kaub, Kartania, Straßburg, Duisburg und Regensburg am Ende des Landes. Viele Juden
dieser Gemeinden sind Gelehrte und wohlhabend.“

Schon bald nach dem 1. Kreuzzugpogrom hatte der aus Italien zurückgekehrte Kaiser

Heinrich IV.  im Jahr 1103 den 1. Mainzer Reichslandfrieden verkündet. Er stellte die Juden
und andere dessen bedürftige Gruppen unter seinen besonderen Schutz. Der Frieden war
Anlass für Juden, wieder an ihr rheinisches Siedlungsgebiet zurückzukehren. Dabei ließen sie
sich wieder entlang des Rheins nieder, zogen aber weniger in den Bischofsstädte, aus denen
sie zuvor geflohen waren. Sie blieben schon im Herrschaftsbereich der regionalen Bischöfe,
der Erzbischöfe von Trier und Köln, bevorzugten aber das Umfeld der Bischofssitze. So

24 Vgl. Ziwes, Gemeinde, S. 248.
25 Zit. nach: Roth, Geschichte, S. 65.
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kamen nachweislich die ersten Juden auch zu dem im niederen Erzstift gelegenen Koblenz.26

Weitere Siedlungen gab es in den umliegenden Städten wie Andernach, Bacharach, Bingen,
Bonn, Boppard, Kaub, Königswinter, vielleicht auch Lahnstein, Münstermaifeld und Sayn.

2. Die Anfänge der jüdischen Gemeinde in Koblenz

Das mittelalterliche Judentum, so wie es sich auch in Koblenz ausbildete, war ein städtisches
Judentum. Die Juden bewohnten eigene Straßenzüge oder Stadtviertel. In diesen lebten
durchaus auch Nichtjuden, und überdies wohnten Juden außerhalb dieser Straßenzüge.

Das jüdische Gemeindeleben machte zahlreiche Einrichtungen nötig, die entweder
ehrenamtlich oder durch besoldete Funktionsträger verwaltet wurden. Erforderlich war als
kultische Grundausstattung eine Synagoge (oder wenigstens ein Bethaus), auch eine Mikwe
(ein rituelles Tauchbad). Gebraucht wurde auch eine Schlachterei und eine Bäckerei, Brunnen
und Backöfen, die koscher waren, so dass die Juden ihre Speisevorschriften beachten
konnten. Wenn irgend möglich, gehörte dazu auch ein Hospital für die Armen sowie ein Haus
für Gemeindeversammlungen und für Feiern. Und besonders wichtig war ein eigener
Friedhof, der den Toten nach jüdischem Recht ein Begräbnisplatz für „ewige Zeiten“
garantierte.

So wie es damals für die Ansiedlung von Juden in den Orten und Städten entlang des Rheins
typisch war, muss man sich – wenn auch mit Abstrichen an die Zahl, Größe und Bedeutung
der Einrichtungen - die Situation in Koblenz vorstellen. Zudem dürfte sie sich erst nach und
nach so entwickelt haben. Die Juden in Koblenz waren aber durchaus angesehene
Geschäftspartner, vor allem Handelsleute, und konnten damals noch jeden Beruf ausüben. Sie
wohnten um den Florinsmarkt herum, Haus an Haus mit den anderen Einwohnern der Stadt
und dort im Zentrum des Handels. Ein Ghetto gab es damals in Koblenz ebenso wenig wie
andernorts, diese kamen erst im Spätmittelalter auf.

Ihr Leben war für damalige Verhältnisse ganz erträglich. Die Juden sprachen dieselbe
Sprache wie die anderen. Sie gingen ihren Geschäften nach und konnten - wie der erwähnte
Häuserverkauf zeigt – noch Grundbesitz erwerben. Sie gehörten zum mittelalterlichen
städtischen Volk, lebten aber mit ihren Sitten und Gebräuchen am Rande der Gesellschaft.

Damit blieben sie doch Fremde, kauften ihr Brot bei jüdischen Bäckern und ihr Fleisch nur
beim Schächter, denn die Nahrung musste koscher sein.

26 Vgl. Ziwes, Niederlassungen, S. 6.
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Schwerer noch als die Einrichtungen der jüdischen Gemeinde und das Alltagsleben ihrer
Mitglieder ist das „Innenleben“ einer Gemeinde wie der in Koblenz zu erfassen. Um sich ein
gewisses Bild davon zu machen, sind wir erst recht auf Vermutungen angewiesen. Feststeht,
dass „die“ jüdische Gemeinde, und damit auch die damals in Koblenz, in spezieller Weise
organisiert war.27

Die jüdische Gemeinde war eine weitgehend autonome Korporation (wie es übrigens in der
mittelalterlichen Feudalgesellschaft auch andere gab). Sie war geprägt von der Geschichte
und Tradition der Juden und bestimmt durch ihre besondere Abstammung, ihre gemeinsame
Kultur, ihre spezifische Berufsstruktur und die wirtschaftlichen Beziehungen zu den in der
Diaspora verstreut lebenden Juden. Auch wenn die Gemeinde die Korporation einer
marginalen Randgruppe war, so hatte sie doch Rechte zur Regelung ihrer internen
Angelegenheiten, wie etwa das Recht auf autonome Gerichtsbarkeit in innerjüdischen
Angelegenheiten. Alle Juden der Stadt gehörten zwangsläufig dieser Institution an, sie
konnten sie nur durch die Konversion zum Christentum verlassen. Es versteht sich, dass sie in
ihrem sehr überschaubaren Kreis und als Organisation einer randständigen Minderheit eine
starke soziale Kontrolle und auch Druck ausübte.

An der Spitze der Gemeinde etablierte sich generell eine kleine Führungsschicht.28 Sie setzte
sich vor allem aus den Vermögenden zusammen, hatten sie doch den größten
(wirtschaftlichen) Einfluss in der Gemeinde und waren sie so unabhängig, dass sie sich
ehrenamtlich um die Belange der Gemeinde kümmern konnten. Die Vertreter der jüdischen
Gemeinde hatte Autorität nach außen – zum Herrscher – hin und auch nach innen – zu ihren
Mitgliedern.

Die wichtigste Aufgabe dieser Führungsschicht war die Erhebung von Steuern und Abgaben
von den Gemeindemitgliedern, da lag auch das Hauptinteresse der Landesherren an den
jüdischen Gemeinden. Besonders interessant waren für sie die vermögenden Mitglieder, denn
sie hatten den höchsten Anteil an den Abgaben zu tragen. Die Gemeindeleitung bestand
meistens aus dem Parnas, der die Verwaltung führte, dem Rabbiner, der vor allem für die
Gerichtsbarkeit zuständig war, und den Verwaltungsbeamten, die beispielsweise wie der
Steuereintreiber oder der Synagogenaufseher spezielle Aufgaben wahrzunehmen hatten.29

Damit garantierte die als Korporation organisierte jüdische Gemeinde eine gewisse
„politische“ Selbstbestimmung und -verwaltung auf lokaler Ebene.

Die in Umrissen damit auch skizzierte jüdische Gemeinde in Koblenz entwickelte sich in der
Folgezeit so weiter. Vor allem konnte ihr der 2. Kreuzzug wohl nichts anhaben. Zwar drang
im Frühjahr 1146 wieder ein neues Heer fanatischer Kreuzfahrer aus Frankreich nach
Deutschland ein, aber der deutsche Kaiser Konrad III. (Amtszeit 1138-1152) nahm sein
Schutzversprechen ernst. Er sorgte dafür, dass sich die allermeisten Juden beizeiten in die
Kaiserpfalzen und auf die Burgen der Ritter retten konnten. Während in den Bischofsstädten
Köln, Mainz, Worms und Speyer sowie deren Nachbarstädten Juden wieder verfolgt wurden,
ist darüber aus Koblenz nichts bekannt.

27 Vgl. dazu und zum Folgenden: Suzanne Zittartz-Weber: Zwischen Religion und Staat. Die jüdischen
Gemeinden in der preußischen Rheinprovinz 1815-1871, 2003 (künftig: Zittartz-Weber, Religion), S. 23ff.
28 Wie vor S. 26.
29 Wie vor S. 27, s. auch: Roth, Geschichte, S. 84ff.
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Mit der Kammerknechtschaft sicherte Kaiser Friedrich II. den Juden den Schutz ihres
Eigentums und ihrer Freiheit im Handel vor Verfolgungen zu. Mit welcher Absicht und
welchen Folgen das geschah, machte sein im folgenden Jahr für die Stadt Wien erlassenes
Privileg deutlich:35

„Getreu den Pflichten eines katholischen Fürsten schließen wir die Juden von öffentlichen
Ämtern aus, damit sie nicht die Amtsgewalt zur Bedrückung der Christen missbrauchen, denn
die kaiserliche Machtfülle hat von alters her zur Bestrafung des jüdischen Verbrechens (dem
Tod Christi, Erg. d, A.) den Juden immerwährende Knechtschaft auferlegt.“

Der persönliche Schutz des Kaisers bedeutete auch, dass die Juden keine Waffen mehr tragen
durften und darauf angewiesen waren, sich - wie bisher Frauen und Mönche - von des Kaisers
Truppen beschützen zu lassen. Dieses Verbot, sich selber zu verteidigen, war in einer Zeit, in
der jeder freie Mann eine Waffe trug, schon schwerwiegend, rückte es die Juden doch in die
Nähe der Unfreien und Knechte und machte sie zu Menschen zweiter Klasse.

War damit schon das Institut der Kammerknechtschaft ein Stück weit diskriminierend, so kam
noch eine vermögensrechtliche Komponente hinzu. Denn diesen so gearteten Rechtsstatus der
Kammerknechtschaft und des kaiserlichen Schutzes gab es nicht umsonst. Er musste vielmehr
von den Juden teuer durch Schutzgeldleistungen erkauft werden. Das Schutzgeld der
Kammerknechtschaft war letztlich eine Sondersteuer für Juden, die dem Kaiser zustand.

Mit der Kammerknechtschaft war dem König die Möglichkeit gegeben, das „Judenregal“, das
Judenschutzrecht, an Territorialherren weiterzugeben, es zu verschenken, zu veräußern oder
zu verpfänden. Dabei ging es „natürlich“ nicht in erster Linie darum, den weltlichen oder
geistlichen Landesfürsten das Schutzrecht als Verpflichtung zu übertragen. Wer lässt sich
eine Verpflichtung zum Schutz für Leib und Leben von Menschen schon gern schenken oder
bezahlt auch noch dafür, dass er das tun muss?! Interessant - und darum ging es in erster Linie
- war das damit zusammenhängende Schutzgeld, das die Juden dem König deswegen
schuldeten. Wenn das Judenregal weitergegeben worden war, war es nicht mehr ihm, sondern
vielmehr dem vom König begünstigten weltlichen oder geistlichen Landesherrn zu entrichten.
Das Judenregal, die Verfügungs- und Schutzgewalt hinsichtlich der Juden, war letztlich ein
Handels- und Geldobjekt und wurde es im Laufe der Zeit immer mehr.

Nach dem Ende der Staufer 1245 bzw. 1250 (nach dem Tod des Kaisers Friedrich II.) und
der anschließenden kaiserlosen Zeit („Interregnum“) wurde die Kammerknechtschaft zu
einem begehrten Objekt der Politik. Kaiser Rudolf von Habsburg (Amtszeit 1273-1291)
stellte dazu ausdrücklich fest, dass „alle Juden und jeder einzelne von ihnen als Sklaven
unserer Kammer mit Leib und all seinem Gut in besonderer Weise (ihm) zugehörten oder
jenen Fürsten, denen eben diese Juden von uns und vom Reiche her als Lehen eingeräumt
sind.“36

Damit wurden die Juden mitsamt ihrem Besitz als Eigentum des Königs oder derer
beansprucht, die sie als Lehen erhielten. Zum Teil nahmen sich die erstarkenden
Landesherren aus eigener Macht diese Herrschaftsrechte. Auch die mit ihnen rivalisierenden
Städte eigneten sich die Herrschaftsrechte an. Das führte gegen Ende des 13. Jahrhunderts
dazu, dass die Juden als Kammerknechte von drei Schutzherren besteuert wurden: vom

35 Zit. nach: Eckert, Verhältnis, S. 140.
36 Zit. nach: Diethard Aschoff: Die Juden in Antike und Mittelalter, in: Michael Zimmermann (Hg.): Die
Geschichte der Juden im Rheinland und in Westfalen., 1998, S. 15-78 (künftig: Aschoff, Juden), S. 47.
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Kaiser, von den geistlichen und weltlichen Landesherren und von den Städten. Nach einer
Schätzung bestritten die Juden im 13. Jahrhundert etwa 13 Prozent der Einnahmen des Reichs
und 20 Prozent der Reichssteuer aus den Städten.37 „Judenschutz“ war in der Praxis kaum
mehr als ein Deckmantel für rücksichtslose Ausbeutung.38

Auch in Koblenz gab es diesen Kampf um das Schutzgeld. Um die Zeit des Interregnums
hatte der Trierer Kurfürst Heinrich II. von Finstingen (Amtszeit 1260-1286) für sich
Schutzgeld beansprucht und auch von „seinen“ Juden erhalten. Wir wissen das, weil er im
Jahr 1265 für ein Jahr auf alle Steuern und Abgaben verzichtete.39 Der Grund für diese
„Großzügigkeit“ ist nicht bekannt. Möglicherweise stand sie im Zusammenhang damit, dass
der Erzbischof um die Ansiedlung von Juden in Koblenz warb und ihnen freien Zuzug nach
hier gestattete. Vielleicht geschah das auch, damit die Stadt (verstärkt?) Schutzgeld von
„ihren“ Juden für eigene Bauvorhaben einziehen konnte. Jedenfalls erhob die Stadt Koblenz
eigene Jahressteuern von den ortsansässigen Juden, da sie von Wachdiensten und dem Bau
der Befestigungsmauer ausgeschlossen waren.
.

.

4. Fünf Verfolgungen

Dabei verschaffte das dem Schutzgeld zugrunde liegende Institut der Kammerknechtschaft
den Juden keineswegs den ihnen zugesagten Schutz. In dieser Zeit und in den nächsten
Jahrzehnten – von Mitte des 13. bis Mitte des 14. Jahrhunderts - war die jüdische
Bevölkerung von Koblenz fünf Verfolgungen ausgesetzt.

Die erste Verfolgung ereignete sich am Gründonnerstag des Jahres 1265.40 Nach Aussage
eines Überlebenden forderte sie 20 Tote. Der Anlass für den Überfall ist nicht bekannt.
Möglicherweise hatte er einen religiösen Hintergrund wie der Pogrom, der nur wenige
Wochen später im ca. 35 Kilometer entfernten Sinzig stattfand und in dessen Verlauf mehr als
fünf Dutzend Männer, Frauen und Kinder während des Sabbats in der Synagoge
eingeschlossen und verbrannt wurden. Von einem Überlebenden der 20 Morde in Koblenz
wissen wir aber, dass zum Teil ganz grausam gemordet wurde. Denn der Überlebende
berichtete, dass er gezwungen worden sei, seine Frau und ihre vier Söhne mit eigener Hand
umzubringen. Er habe sich dann selbst töten wollen, sei aber von Christen vor dem
Selbstmord bewahrt worden. Den Vorfall schilderte er in seinem Schreiben an den Rabbi

Meir ben Baruch (ca. 1215-1293), eine Autorität, die vielfach Rat und Bescheide gab.41 In
seiner dazu veröffentlichten Antwort heißt es dazu:42

„Einst fragte jemand den Rabbiner R. Meir, ob er einer Sühne bedürfe, weil er am Tage des
großen Mordens in der Blutstadt Koblenz seine Frau und Kinder getötet habe. Da sie
wahrgenommen hatten, dass der Zorn Gottes entbrannt sei und die Feinde bereits begonnen

37 Vgl.:  Breuer, Prolog, S. 38.
38 Wie vor, S. 39.
39 Vgl. Ziwes, Gemeinde, S. 249.
40 Vgl. dazu und zum Folgenden: Ziwes, Niederlassungen, S. 11.
41 Dieser ist vermutlich um 1220 in Worms geboren, hat u.a. in Mainz die Schule seines Verwandten Jehuda
Hakohen besucht Er studierte in Frankreich und kehrte schließlich 1245 nach Deutschland zurück. Meir aus
Rothenburg hatte keine offizielle Stellung in der deutschen Judenheit, war aber eine Autorität, die von sehr
vielen Juden um Rat gefragt wurde. Von seinen Ratschlägen, Bescheiden sind etwa 1.500 erhalten. Sie sind
heute Zeugnisse für das innere Leben der deutschen Juden in sozialer und politischer Beziehung und die
Organisation der Gemeinden; bedeutsam sind sie auch für die Geschichte des Unterrichts und für das Eherecht.
Vgl. zu ihm näher: �����������	�
�����47f.
42 Zit. nach: Hildburg-Helene Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, 1987, S. 6.
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hatten, die Israeliten, welche den Tod zur Heiligung des göttlichen Namens erleiden mussten,
hinzuopfern, hatten sie solche Tat von ihm verlangt. Er habe selbst durch eigene Hand mit
ihnen sterben wollen, sei aber mit Gottes Hilfe durch Christen daran gehindert worden.“

Von Rabbi Meir aus Rothenburg ist eine milde Antwort an den Briefeschreiber in Koblenz
übermittelt – mit dem Hinweis darauf, dass Juden schon bei früheren derartigen Überfällen in
solche unerträglichen Zwangssituationen gebracht worden seien.

Die zweite Verfolgung fand im Jahr 1281 statt. Ausgelöst wurde sie durch einen Konflikt
zwischen dem Kurfürsten Heinrich von Finstingen und der Stadt Koblenz.43 Seit Ende der
1270er Jahre ließ der Kurfürst die Burg am Moselufer (heute: Alte Burg an der Balduinbrücke
über die Mosel) in eigener Regierung weiter auf- und ausbauen und nahm dabei keine
Rücksicht auf den Auf- und Weiterbau der Stadtmauer durch die Stadt. Dagegen formierte
sich in Koblenz Widerstand. Der eskalierte Anfang der 1280er Jahre und gipfelte darin, dass
man die am Bau der Burg beschäftigten Arbeiter vertrieb und Kurfürst Heinrich von

Finstingen den Eintritt in die Stadt verweigerte.44 Die Auseinandersetzungen nannte man
sogar „Krieg“. Schließlich erzwang der Kurfürst gewaltsam die völlige Unterwerfung der
Stadt. In diese Auseinandersetzung zwischen ihm und der Stadt gerieten auch die Juden der
Stadt – vielleicht als Schutzbefohlene, Kammerknechte des Kurfürsten, vielleicht aber auch,
weil sie die Baumaßnahmen des Kurfürsten tatsächlich oder nur vermeintlich als Geldgeber
finanzierten.

Dieser „Krieg“ endete dann offiziell am 1. Oktober 1283. Auf Druck des Kurfürsten
verbannten an diesem Tag die Schöffen und die Gemeinde der Stadt die
Hauptverantwortlichen für den Aufruhr aus der Stadt und verpflichteten sich, die
Oberherrschaft des Landesherrn ohne Einschränkungen anzuerkennen sowie dem Bau der
Burg keine weiteren Hindernisse in den Weg zu legen.45 Des Weiteren – so Thill46 -  mussten
die Schöffen und die Gemeinde erklären, dass derjenige, der sich an Beraubung oder Tötung
der Juden durch Rat oder Tat beteiligte, mit Leib und Gut dem Erzbischof verfallen sein
sollte.

Zur nächsten Verfolgung kam es im Jahr 1287 nach einem Leichenfund. Am 30. April – dem
Gründonnerstag des Jahres - fand ein Bauer am Mittelrhein zwischen Oberwesel und
Bacharach beim Pflügen seines Feldes den Leichnam eines Knaben, der offensichtlich
erstochen worden war. Das Ganze wurde zu einer Geschichte, die nicht neu war, immer mal
wieder hochkam und dann Anlass für Judenhass und Gewalt war. Sie beflügelte die Phantasie
der heimischen Christen und zur Anschuldigung eines Ritualmordes durch die Juden. Die
Schauermärchen in solchen Fällen lauteten dahin, dass die Juden alljährlich aus Hass auf
Christus und die Christen unter Anleitung ihrer Rabbiner in der – für Christen religiös-
emotional besonders sensiblen - Karwoche einen Mord in ritueller Form an einem
unschuldigen christlichen Knaben verübten, um damit das Leiden Christi zu verhöhnen.
Später ergänzte man diese abstruse Legende noch um die Variante, dass die Juden ihren
Opfern Blut entnehmen, um dies zur Zubereitung von Matzen, ihrem ungesäuerten Brot, oder
zu medizinischen oder magischen Zwecken zu verwenden.

43 Vgl. Ziwes, Gemeinde, S. 250; s. auch: Christoph Cluse: 1307 – Die Koblenzer Juden werden Bürger, in:
Winfried Reichert/Gisela Minn/Rita Voltmer (Hg.): Quellen zur Geschichte des Rhein-Maas-Raumes, 2006, S.
115-132 (künftig: Cluse, 1307), S. 120, 122.
44 Vgl. dazu: Ziwes, Gemeinde, S. 130.
45 Wie vor, S. 131.
46 Vgl. Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, 1987, S. 7.
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Eine solche „Ritualmord“-Legende rankte sich auch um den 1287 zwischen Oberwesel und
Bacharach gefundenen toten Jungen namens Werner von Womrath (einem Hunsrückdorf in
der Nähe von Kirchberg).  Angeblich war er am Gründonnerstag in Oberwesel am Mittelrhein
von Juden gemartert und ermordet worden.47 Die näheren Umstände der Tat wurden nie
untersucht. Die zeitgenössische Chronik „Gesta Treverorum“ hatte für diesen nie geklärten
Mordfall schnell eine eindeutige Erklärung – die Juden waren es. Darin hieß es:48

„Als im Jahre des Herrn 1287 ein armer christlicher Junge namens Werner in der Stadt
Oberwesel aus dem Keller eines Juden einen Korb hochtrug, wurde er von den ungläubigen
Juden, diesen Feinden des christlichen Glaubens, nach vorgefasstem Plan überfallen. Sie
fügten dem unschuldigen Knaben viele Verletzungen zu, zerfleischten seine Glieder und
töteten ihn grausam. Den ausgebluteten Leichnam verbargen sie ziemlich weit vom Dorf
entfernt im dornigen Gebüsch. Gott aber verwahrte den Leib seines Märtyrers unversehrt von
wilden Tieren und Vögeln. (…) Da ergriff Wut die Menschen weit und breit, und sie machten
sich über die Juden in der Gegend her. Welche erwürgten sie, andere verbrannten sie in ihren
Häusern samt Frauen und Kindern. Sie erschlugen sie und ersäuften sie. Nur wenigen gelang
es, sich auf die Burgen der Ritter zu flüchten. Die Leiche des verehrenswürdigen Märtyrers
brachten die Leute nach Bacharach. Dort errichteten sie ihm zu Ehren eine herrliche Kapelle.
Aus nah und fern pilgerten die Menschen zu seinem Grab, um dort die Vergebung ihrer
Sünden zu erlangen.“

Diese Erzählung mit ihrer Blutmystik löste eine Verfolgungswelle aus, die von Oberwesel
und Boppard ihren Ausgang nahm. Sie verbreitete sich im ganzen Rheintal und war Anlass
für weitere Verfolgungen der Juden am Mittel- und am Niederrhein. Bis in das Jahr 1289 gab
es in insgesamt 19 weiteren Orten, u.a. auch in Koblenz, deswegen Pogrome und Übergriffe.
Für die meisten betroffenen Judengemeinden ist die Zahl der Opfer überliefert: Boppard und
Oberwesel zählten zusammen mehr als 40 Tote, Cochem 17, Traben-Trarbach 36, Kobern 19,
Münstermaifeld 90, Braubach 2, Kirn 6, Oberlahnstein 6, Kirchberg 4, Koblenz 3, Altenahr 6,
Sinzig 46, Bonn 104, Siegburg ca. 20, Rödingen 8, Kempen ca. 20 und Werden ein Opfer.49

Die ganze Geschichte war zwar nach den jüdischen Religionsgesetzen völlig unsinnig und ein
Gutachten widerlegte diese Vorwürfe eindeutig - es half aber alles nichts. Vielmehr löste
dieser angebliche Ritualmord eine (weitere) Verfolgung der Juden auch in Koblenz aus und
brachte drei Juden hier den Tod.

Bis in die 1960er Jahre wurde der „gute Werner“ als Märtyrer verehrt. Es dauerte bis zum
Jahr 1968 bis ein Werner-Relief in der ihm in Oberwesel gewidmeten Kapelle unauffällig
entfernt wurde. Dem großen jüdischen Dichter Heinrich Heine diente der Stoff zum
Vorwurf für sein 1840 veröffentlichtes Romanfragment „Der Rabbi von Bacharach“.

47 Ausführlich dazu: Walter Karbach: Werner von Oberwesel: Ritualmordlüge und Märtyrerkult Über den
"Guten Werner", bestattet 1287 zu Bacharach, 2020.
48 Zit. nach: Sievers: Juden in Deutschland, 1977, S. 46.
49 Vgl. Ziwes, Niederlassungen, S. 11f.
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Die antijüdische Ritualmordskulptur des „guten“ Werner von Bacharach.

Wenige Jahrzehnte später, in den Jahren 1336/37 wüteten die sog. Judenschläger.50 Begonnen
hatten die Exzesse 1336 in Franken, wo sie von dem „König Armleder“ (weil er lederne
Ärmel trug) genannten Ritter Arnold von Uissigheim (um 1298-1336) angeführt worden
waren. Der Ritter befehligte ein Heer von Handwerkern, Bauern und Angehörigen der
Unterschicht, die ihre wirtschaftlichen Probleme in einer sozialen Protestbewegung auslebten
und ideologisch als antijüdischen Feldzug verbrämten. Das Heer „König Armleders“ wurde
besiegt, er selbst gefangen genommen und hingerichtet.

Im folgenden Jahr entstand der Nimbus durch zwei Anführer neu. Im Spätsommer erreichte
diese Welle der Gewalt auch den Mittelrhein. Das Heer unter Führung des Gastwirts

Zimberlin aus Andlau und des Burggrafen Johann von Dorlisheim suchte hier innerhalb
eines halben Jahres 16 jüdische Gemeinden heim. In Koblenz tat sich ein anderer Ritter –
Wilhelm von Liebenstein – als Anführer hervor. Dieser forderte die Koblenzer Bürger mit
einem religiös verbrämten Drohbrief auf, die Juden der Stadt an ihn auszuliefern, damit
diesen das gleiche Schicksal widerfahren sollte wie bereits den Juden in anderen Orten des
Mittelrheins, in Bacharach, Lorch, Kaub, Oberwesel und Boppard.51

Es waren aber nicht nur die Verfolgungen, die sich abwechselten, es waren auch die Intervalle
zwischen ihnen und dem friedlichen Nebeneinanderleben. An der kurfürstlichen Burg (heute:

50 Vgl. dazu und zum folgenden: Benz: Antisemitismus. Präsenz und Tradition eines Ressentiments, 2015, S.
28f.; s. auch: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Armleder-Verfolgungen_1336-1338
(Zugriff: 15. August 2021).
51 Vgl. Ziwes, Niederlassungen, S. 12.



24

Alte Burg) und dann hinüber zum Florinsmarkt hatten sich in der Folgezeit noch mehr Juden
niedergelassen. So entstand noch vor 1300 ein eigenes Judenviertel, mit einer Judengasse (sie
gibt es als Anlage heute noch und heißt jetzt Münzstraße). Sie endete an der Judenpforte, die
durch die Stadtmauer an der Moselseite führte und die Judengasse von der übrigen Stadt
trennte. Unweit der Judenpforte befand sich die Synagoge (auch: Judenschule, wie im
Mittelalter und auch noch in der Neuzeit umgangssprachlich die Synagogen bezeichnet
wurden) und am westlichen Ende des Florinsmarktes das jüdische Hospiz. Ein „Ghetto“ wie
man es aus der späteren Zeit kennt war es nicht. Die Juden waren nicht gezwungen, dort zu
wohnen. Allerdings ergab sich das so, weil Glaubensgenossen dort auch wohnten. So konnte
man sein religiöses Leben mit den Beschränkungen am Sabbat und auch sonst recht
ungehindert führen. Zudem lag die kurfürstliche Burg, die Schutz versprach, ganz in der
Nähe. Im Übrigen lebten auch Nichtjuden in der Judengasse und andere Juden außerhalb von
ihr.52

Es gab nicht viele Juden in Koblenz. Ein Anhalt mag einerseits sein, dass die Juden im
gesamten Reich weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten, und
andererseits, dass nach dem Ritus mindestens zehn religiös mündige jüdische Männer
anwesend sein müssen, um einen öffentlichen Gottesdienst feiern zu können (sog. Minján).

Grundlage jüdischen Lebens war die Gemeinde (Kehila).  Diese, wenn auch nicht groß, hatte
doch eine gewisse Bedeutung.  Sie ergab sich u.a. daraus, dass sie einen Judenrat hatte, der
sich „magistratus“ der „universitas Judeorum in Confluencia“53 nannte. Er war eine Art
„Behörde“, die die Gemeinde gegenüber den christlichen Herrschaftsträgern vertrat.54 Eine
solche Struktur und Verfasstheit setzte eine Mindestgröße voraus und bot andererseits eine
gewisse Gewähr für den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Gemeinde. Ein Judenrat
hatte vielfältige Aufgaben, religiöser, bürgerlicher und politischer Art. Er hatte auch das
Recht zu eigener Gerichtsbarkeit.55 Dank dieses Judenrats konnte die Koblenzer
Judengemeinde - als rechtliche Körperschaft erstmals nachgewiesen im Jahr 1303 - in
Erscheinung treten und einen bürgerlich-rechtlichen Kaufvertrag abschließen. Gekauft wurde
ein Grundstück, um darauf einen neuen Friedhof anzulegen.56

Dabei zeigte sich auch die Bedeutung der jüdischen Koblenzer Gemeinde. Denn nach der
Halakha, dem jüdischen Recht, konnte die Gemeinde, die über einen Friedhof verfügte, eine
Führungsrolle gegenüber den Judenschaften der Umgebung beanspruchen.57 Diese Rolle hatte
die Koblenzer Gemeinde dabei schon vor Erwerb dieses Friedhofs, da sie schon früher ihre
Toten an einer anderen Stelle außerhalb der Stadt beerdigten.

52 Vgl. Ziwes, Gemeinde, S. 252
53 Vgl. Ziwes, Niederlassungen, S. 24; sowie: Cluse, 1307, S. 115.
54 Vgl. Adolf Kober: Aus der Geschichte der Juden im Rheinland, in: Zur Geschichte und Kultur der Juden im
Rheinland. Mit Beiträgen von Adolf Kober, Elisabeth Moses und Friedrich Wilhelm Bredt. Neu herausgegeben
und eingeleitet von Falk Wiesemann, 1985, S. 11-98 (künftig: Kober, Geschichte), S. 28.
55 Wie vor, S. 28.
56 Vgl. Ziwes, Niederlassungen, S. 10.
57 Wie vor, S. 5.
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Jüdische Niederlassungen in den Rheinlanden zwischen 1251 und 1350.
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In dieser Zeit um 1300 hatte die jüdische Gemeinde in Koblenz – trotz der früheren
Verfolgungen und immerwährenden Diskriminierungen - relativ ungestört ihren sozialen
Alltag gelebt und ihren inneren Zusammenhalt gefestigt. So konnte die Gemeinde im Jahr
1303 nicht nur einen (neuen) Friedhof erwerben, sondern wenige Jahre später, im Jahr 1307,
für die Koblenzer Juden das Bürgerrecht erlangen. Dokumentiert ist dies in einer Erklärung
der Ritter, Schöffen und der ganzen Gemeinde der Stadt Koblenz vom 20. April 1307. Darin
heißt es in einer Übersetzung:58

„Da der Rat und die Gemeinde der Juden zu Koblenz – sich – unbeschadet des Rechts
unseres Herrn, des Erzbischofs von Trier – einmütig und guten Willens verpflichtet haben zu
einer Abgabe von 20 Mark in Koblenz üblicher Pfennige, die uns bzw. unserem dazu
beauftragten Boten jährlich am Fest der Geburt unseres Herrn auf ihren Friedhof
angewiesen werden, (…) nehmen wir sie unsererseits – nicht nur deswegen, sondern mehr
noch aus Respekt und Verehrung für unseren vorgenannten Herren – hiermit nach allem
Recht in unsere Mitbürgerschaft auf, und zwar so, dass wir sie auf keinen Fall wegen dieser
Mitbürgerschaft zu gemeinsam mit uns zu zahlenden Steuern zwingen werden, außer zu
Akzise, die sie zusammen mit uns zahlen müssen auf alle Verkäufe und Käufe. Bei alledem
und in jeder Einzelbestimmung bleibt das Recht unseres vorgenannten Herren unberührt.“

Damit nahm die Stadt Koblenz die hier wohnenden Juden mit allen Rechten, wie sie den
Christen zustanden, in ihre Bürgerschaft auf. Als Gegenleistung hatte die jüdische Gemeinde
jährlich eine Abgabe in Höhe von 20 Mark zu entrichten. Mit weiteren Abgaben war die
Verleihung nicht verbunden. Das mag seinen Grund darin gehabt haben, dass die Stadt Rechte
des Trierer Erzbischofs nicht schmälern wollten. Zweimal ist in diesem kurzen Text auf diese
Rechte verwiesen. Offenbar bemühte sich die Stadt, mit dieser Anerkennung der Rechte den
Konflikt mit dem Kurfürsten, der Anfang der 1280er Jahre zum „Krieg“ geführt hatte, nicht
wieder aufleben zu lassen.

Dieser Rechtsakt hatte nicht nur für den einzelnen Koblenzer Juden erhebliche Bedeutung,
sondern auch für die jüdische Gemeinde insgesamt. Denn damit und mit dem Abschluss des
Kaufvertrages über den neuen Friedhof wenige Jahre zuvor etablierte sie sich als politisch
handlungsfähige Körperschaft.

Es mag Zufall sein oder die Bedeutung der jüdischen Gemeinde in jenen Jahren
dokumentieren: Aus dieser Zeit, vermutlich aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert der
nachweislich älteste jüdische Grabstein von Koblenz. Er stammt vom Grab einer Frau

Hannah, der Tochter des Ephraim, und wohl vom ehemaligen Koblenzer Judenfriedhof. Bis
1979 war er im rechten Seitenschiff des Chors in der Liebfrauenkirche vermauert. Dann

wurde er bei Bauarbeiten gefunden und 1981 in der Kirche nahe dem Fundort angebracht. 59

Dass die Juden – wie erwähnt - so sehr für das Schutzgeld in Anspruch genommen wurden,
lag nicht nur am Finanzbedarf und der Gier von Kaiser und Kurfürsten, sondern auch daran,
dass sich die Juden inzwischen begannen, sich beruflich zu verbessern. Ursache für diese
Umorientierung war, dass die Christen sie mehr und mehr aus dem Handels- und
Gewerbeleben hinausdrängten. Notgedrungen fanden sie sodann eine Nische im
Geldgeschäft, das den Christen wegen des kirchlichen Zinsverbots verschlossen war.60

58 Zit. nach: Cluse, 1307, S. 115f.
59 Vgl.: Ziwes, Gemeinde, S. 253. Der Stein wurde 1979 bei Bauarbeiten im rechten Seitenschiff des Chors der
Liebfrauenkirche, wo er vermauert war, gefunden und dann 1981 in der Kirche nahe dem Fundort angebracht.
60 Vgl. Breuer, Prolog, S. 39f.
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So gelang es dem einen oder anderen Juden schon im 14. Jahrhundert, das Handicap seiner
Herkunft zu überwinden, sich aus der Masse seiner ausgegrenzten und diskriminierten
Glaubensgenossen abzusondern und in der Welt der Christen zu Macht und Wohlstand, ja zu
Reichtum zu kommen. Eine solche Karriere war ausschließlich an geistlichen Fürstentümern
möglich und das mit einem Instrument, das den Juden jetzt in die Hand gegeben war, dem
Geschäft mit dem Geld. Könige und Fürsten bedienten sich dann ihrer, um ihre eigenen
Kassen aufzufüllen. „(Die Juden im Mittelalter wurden) benützt wie Schwämme, die man sich
vollsaugen ließ, um sie dann auszudrücken.“61

                  Grabstein einer jüdischen Frau namens Hannah wohl vom jüdischen Friedhof in Koblenz.

61 Zit. nach: wie vor, S. 40.
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Möglich war das auch im Erzstift Trier und damit auch in Koblenz und zwar durch den
Kurfürsten Balduin von Trier (Amtszeit 1307-1354). Für seine Kriege und Fehden sowie
seine sehr zahlreichen Baumaßnahmen brauchte er sehr viel Geld. Dies lieh er sich immer
wieder in großen Summen von jüdischen Bankiers. Dadurch lernte er sie schätzen bzw. wurde
von ihnen abhängig und musste ihnen Einblick in seine Finanzverwaltung gewähren.62

Jedenfalls führte das - freiwillig oder gezwungenermaßen – dazu, dass Kurfürst Balduin

Juden als „Negatiatores“ („Finanzminister“) ernannte und sie dem Kämmerer und den
geistlichen Generalrezeptoren vorsetzte. Der Einfluss der jüdischen Verwalter der Finanzen
ging so weit, dass die Buchungen in Hebräisch erfolgten. Sie mussten dann für den
Jahresabschluss auf Latein bearbeitet werden. So bearbeitet passierten sie die Kontrolle durch
eine Revisionskommission von Kaplänen und die Entlastung durch den Landesherrn.

Ein solcher „Finanzminister“ war zunächst von 1323 bis 1336 der Jude Muskin, dann von
1336 bis 1341 der Jude Jakob Daniels und schließlich ab 1341 dessen Sohn Michael

Daniels. Wenn man so will, dann waren diese die ersten kurtrierischen „Hofjuden“. Diesen
Begriff gab es in damaliger Zeit noch nicht, er erscheint erst im 18. Jahrhundert. Anders als in
der späteren Zeit waren sie aber nur Einzelerscheinungen, ohne besondere Bedeutung für die
Geschicke der jüdischen Gemeinden und die Judenschaft in ihrer Gesamtheit. Das war später
anders, zu gegebener Zeit wird noch darauf zurückzukommen sein.

Der deutsche Kaiser Heinrich VII. und die Juden (diese erkennbar am „Judenhut“, rechts im Bild),
 Miniatur im Codex Trevirensis, Trier, bis 1354.

62 Vgl. Kober, Geschichte, S. 26.
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Die Geschäftsbeziehungen zum Kurfürsten waren auch sonst nicht zum Schaden dieser Juden.
Später erhielten sie die Einnahmen aus den erzstiftischen Zöllen: Kurfürst Balduin

verpfändete 1344 Muskin den Rheinzoll bei Koblenz, später Daniels und zwei weiteren
Juden die Einkünfte aus den Zöllen von Oberlahnstein und Ehrenfels. Das Geschäft mit
Zöllen betrieb Kurfürst Balduin wohl gern und häufiger. Dem Juden Mussem hatte er
schon um 1339 den Koblenzer Moselzoll verpachtet.

Das geschah immer nur für einige Jahre aber doch immer wieder und im beiderseitigen
Interesse. Der Kurfürst verschaffte sich damit nicht nur eine sichere Einnahmequelle, sondern
tat auch etwas für sein Bild in der Öffentlichkeit. Denn die lästige und ansehensschädigende
Zollerhebung erledigten jetzt nicht mehr seine Leute. Es war jetzt „der Jude“, der die ganze
Arbeit hatte und den Groll der Pflichtigen auf sich zog. Die Überlassung der Zölle fand dann
aber 1349 ein jähes Ende63 – wahrscheinlich im Zusammenhang mit der noch zu erwähnenden
Pest 1348/49.

Es versteht sich, dass der Reichtum bei den Juden – nicht bei allen, aber vor allem bei den
Geldverleihern und Zolleinnehmern - Begehrlichkeiten hervorrief. Zum einen war das bei den
Fremden und den Bürgern der Orte – wie man bei den Verfolgungen, die vielfach auch
wirtschaftlich motiviert waren, sehen konnte – der Fall. Zum anderen aber auch bei den
Städten. So versprach die Stadt Koblenz in den 1340er Jahren - wie es zuvor schon die Stadt
Trier getan hatte – „ihren“ Juden vertraglich Schutz und Schirm, natürlich gegen Zahlung
eines beträchtlichen Schutzgeldes. Im Falle der Bedrohung sollten die Koblenzer Juden in der
bischöflichen Burg oder auf der Feste Ehrenbreitstein Zuflucht finden.

Gleichwohl kam es noch Ende desselben Jahrzehnts zur fünften und schwersten Verfolgung
der Koblenzer Juden in jenem Jahrhundert und bis zum Holocaust überhaupt.

Als die Pest, der Schwarze Tod, über Südfrankreich nach Deutschland 1348/49 eindrang und
man keine Erklärung für diese Epidemie hatte, machte man „die Juden“ dafür verantwortlich
und zu „Sündenböcken“.64 Es kam das Gerücht auf, die Ursache der Pest sei die Vergiftung
der Brunnen. Die angeblichen Täter fand man schnell in den Juden. Das hatte schon damals
eine längere Tradition. Bereits bei früheren Epidemien hatte man die Juden verdächtigt, sie
hätten die Brunnen vergiftet, im Jahr 1267 hatten Konzilien in Breslau und Wien den Christen
verboten, bei Juden Lebensmittel zu kaufen, da diese wahrscheinlich vergiftet seien.65 Die
Pest wurde den Juden zu einem fürchterlichen Verhängnis. Überall wurden sie der
Brunnenvergiftung bezichtigt, und allein das Gerücht über das Auftreten der Pest an einem
Ort genügte, um die Verfolgung auszulösen.  - Damals wusste man noch nicht, dass Flöhe die
Pest übertrugen, wohl aber, dass die Juden dafür verantwortlich seien.

63 Wie vor, S. 27 Anm. 2.
64 Vgl.: Kellenbenz, Juden, S. 220ff.
65 Näher: Breuer, Prolog, S. 51.
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Judenverfolgungen in den Rheinlanden im Mittelalter.
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Vergeblich wiesen Gelehrte auf die Unsinnigkeit der ganzen Fabel hin und auf die Tatsache,
dass auch Juden massenweise von der Pest hingerafft wurden. Man wollte es einfach nicht
wissen. Das war bequem und „nützlich“. So hatte man schnell eine Erklärung zur Hand und
auch die vermeintliche Lösung des Problems. Alsbald wurden Juden eingekerkert und
gemartert. Erwartungsgemäß „gestanden“ sie während der Folterungen ihre „Verbrechen“.
Diese „Geständnisse“ waren dann Vorwand für Pogrome und Vertreibungen. So kam es –
trotz der erwähnten Schutzversprechen - in ganz Deutschland zu Ausschreitungen und zur
Ausweisung der überlebenden Juden.  Zehntausende, nicht nur in Deutschland, wurden
beinahe flächendeckend ermordet. An die 300 Gemeinden im Reich wurden während der
Pestpogrome vernichtet, lediglich 58 Orte blieben verschont. In den Rheinlanden waren
nachweislich 82 jüdische Gemeinden von den Pogromen der Jahre 1348/49 betroffen, doch
dürfte die tatsächliche Zahl der heimgesuchten jüdischen Siedlungsplätze noch um einiges
höher gewesen sein.66

Die Pogrome fanden in Deutschland in zwei Wellen statt. Die erste Welle reichte bis März
1349 den Rhein hinauf bis nach Worms. Nach einer Pause kam es dann ab Juli 1349 zu einer
zweiten Welle. Von ihr wurde außer den Städten Frankfurt am Main, Mainz, Trier und Köln
auch Koblenz heimgesucht.67 Was sich bei diesen Ausschreitungen gerade in Koblenz und
Umgebung abspielte, ist nicht bekannt. Wir wissen aber, dass wenig später, ab 1352, Häuser
von Juden oftmals zum Vorteil der Fürsten konfisziert oder verkauft wurden.68 Dem
vorausgegangen waren höchstwahrscheinlich Morde an den jüdischen Eigentümern oder
deren Flucht.
.
Abgesehen davon, dass dieser Raub von jüdischem Vermögen den oft hoch verschuldeten
Fürsten sehr gelegen kam, gab es dafür sogar eine theologische Erklärung – und damit ein
„gutes“ Gewissen. Schon der große Scholastiker und Kirchenlehrer Thomas von Aquin

(1225-1274), der im Jahr 1323 heiliggesprochen wurde, hatte in einem Gutachten für die
Herzogin Aleidis von Brabant die „Rechtfertigung“ dafür geliefert:69 Durch die Schuld am
Tod Christi seien die Juden den Landesherren in ewiger Knechtschaft unterworfen. Ihr Gut
gehöre den Fürsten bis auf das für die Juden Notwendigste. Da sie ihr Vermögen durch
unrechtmäßigen Wucher erlangt hätten, dürften die Landesherren es ihnen wegnehmen und
denen zurückgeben, von denen die Juden Zinsen erpresst hätten.
.
Im Gutachten von Thomas von Aquin deutete sich schon an, dass der sich in den in
Pestpogromen entladende Judenhass nicht ausschließlich religiöse Gründe hatte. Denn wenn
es darin hieß, man dürfe den Juden ihr Vermögen wegnehmen, weil es durch unrechtmäßigen
Wucher erlangt worden sei, und denen zurückgegeben, denen die viel zu hohen Zinsen
abgepresst worden seien, so waren damit wirtschaftliche Aspekte angesprochen. Tatsächlich
brachten die Pestpogrome auch eine neue Qualität der Verfolgungen. Sie geschahen vielfach
aus Neid und Besitzgier. In einer Chronik hieß es dazu:70 „Willst du wissen, was den Juden
das Verderbnis brachte? Es war die Habgier der Christen.“ Und in einer anderen:71 „Das
bare Geld, das sie hatten (…) das war auch das Gift, das die Juden tötete.“

Damit finden wir schon in dieser frühen Zeit ein Argumentationsmuster, das die weitere
Geschichte durchzieht und ein Grundproblem der Auseinandersetzung mit Minderheiten ist:

66 Vgl. Ziwes, Niederlassungen, S. 12.
67 Vgl. Cluse, Juden, S. 17.
68 Vgl. Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, 1987, S. 8.
69 Vgl. Aschoff, Juden, S. 61.
70 Zit. nach: Roth, Geschichte, S. 72.
71 Zit. nach: Breuer, Prolog, S. 53.
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Verbrennungen der Juden bei lebendigem Leib vor den Mauern der Stadt, um 1353.

Nicht durchschaute Handlungen und Ereignisse werden „fremdartigen“ Personen zur Last
gelegt, die ideologisch verdächtig und durch ihre Tätigkeit unbeliebt sind. Nutznießer dieser
Maßnahmen waren die Schuldner der jüdischen Kaufleute und Geldhändler sowie ihre
ökonomischen Konkurrenten.

Die Pestpogrome bedeuteten eine große Zäsur in der Geschichte der Juden in Deutschland, sie
waren der tiefgreifendste Einschnitt in der Geschichte des deutschen Judentums von den
Anfängen der Ansiedlung bis zur nationalsozialistischen „Endlösung“. Ein jüdisches
Gemeindeleben existierte nach dieser verheerenden Katastrophe im Rheinland faktisch nicht
mehr. Und auch danach sollte das jüdische Leben in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert
hinein nie wieder die Blüte erreichen, die es vor 1348 erreicht hatte.

Nur Wenige überlebten an ihren Wohnorten die Pogrome und nur, wenn sie das drohende
Unheil rechtzeitig erkannt und auf den nahe gelegenen Burgen des Adels teuer erkaufte
Zuflucht fanden. Andere konnten weiter fliehen oder wurden vertrieben. Das Gros der Juden
ging aufs Land und fand ein Unterkommen in den Dörfern der Umgebung. Als „Dorfjuden“
richteten sie ihr weiteres Leben ein und schufen sich mit Hausieren, Kleinhandel und dem
An- und Verkauf von Altwaren ein sehr bescheidenes Auskommen.

Viele von ihnen wanderten auch nach Osten, insbesondere nach Polen. Dort boten sich ihnen
attraktive Erwerbsmöglichkeiten. Polen wurde ein Auffangbecken für Juden aus ganz
Deutschland, sogar aus ganz Europa und zu einem Zentrum des aschkenasischen Judentums.
Die polnischen Könige hatten ein wirtschaftliches Interesse an ihnen. Sie erklärten sie zu
„Kammerknechten“ - wie es früher auch in Deutschland geschehen war. Es gab aber einen
wesentlichen Unterschied: Die polnischen Könige sorgten einige Jahrhunderte lang
tatsächlich dafür, dass „ihre“ Juden in Frieden und in wirtschaftlicher Freiheit leben konnten.
Es entstand das „Ostjudentum“. Dies war nach anfänglichen Privilegien dann aber weiterer
Verfolgungen ausgesetzt. Im Laufe der Zeit wurde es zum Hauptsiedlungsgebiet der Juden –
bis in der Zeit des Nationalsozialismus dort mit dem Überfall auf Polen im Jahr 1939 die
Verfolgungen, Morde und schließlich der Holocaust begannen.
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.IV. Von der Rückkehr (1351) bis zur Vertreibung (1418)

1. Die ersten Rückkehrer

Schon sehr bald kehrten die ersten Geflüchteten nach Koblenz zurück. Es waren die, die auf
den Burgen oder den Dörfern der Umgebung Zuflucht gesucht und gefunden hatten. Bereits
im März 1351 wurde die Jüdin Margarete, Witwe des Koblenzer Juden Bonenfans, mit
ihren drei Söhnen und Gesinde als „vre gude ingesessen burgere“ in Koblenz wieder
aufgenommen. Im Gegenzug übernahmen die Genannten offensichtlich die 1307 erstmals
erwähnte Verpflichtung zur Zahlung von jährlich 20 Mark an Weihnachten., die mittlerweile
an den Grafen Wilhelm von Katzenelnbogen (wohl Graf Wilhelm II., 1315-1385) zu
entrichten waren. Vielleicht hatte der Graf der Jüdin und ihren Angehörigen seit dem
Spätsommer 1349, als die Verfolgungswelle Koblenz erreicht hatte, auf einer seiner Burgen
einen Unterschlupf geboten.72

Bei der Rückkehr dieser und weiterer Juden nach Koblenz war es nicht mehr so wie vor dem
Pestpogrom. In ihren Wohnungen oder Häusern lebten nun Christen, auch war ihr Mobiliar
oft verschwunden. Das früher eingerichtete jüdische Hospital hatte inzwischen ein Kanoniker
von St. Florin in Besitz. Möglicherweise waren auch – wie in anderen Städten – die
Schuldforderungen jüdischer Gläubiger an Koblenzer Bürger für getilgt erklärt worden, und
es gab keine Hilfe der Stadt bei der Beitreibung auswärtiger Schulden. Alles in allem war es
ein schwieriger Neuanfang. Wieder aufgenommen wurden zudem die Juden nur einzeln und
auch nur auf Widerruf. Ihre Aufenthaltserlaubnis war einen bestimmten Zeitraum begrenzt.

So geschah es auch im Kurfürstentum Trier. Erzbischof Balduin und seinem Nachfolger
Boemund II. von Saarbrücken (Amtszeit 1354-1362) waren die Wiederansiedlung von
Juden durchaus recht, weil sie die Juden als Steuerzahler und Finanziers brauchten.
Allerdings regelten sie die Ansiedlung zu ihren Bedingungen. Dazu gehörte, dass die Juden
zwingend Schutz- und Aufnahmebriefe des Erzbischofs benötigten, um sich überhaupt legal
niederlassen zu können. Die Schutzbriefe räumten einzelne Privilegien ein und wurden nur
gegen recht hohe Abgaben und meist nur befristet erteilt.73 Kurfürst Boemund ließ sich von
Kaiser Karl IV. (Amtszeit: 1355-1378) 1356 sogar das ausschließliche Recht verbriefen,
Juden in die Städte und Schlösser des Erzstifts aufzunehmen, sie „als ander eygen gut“ zu
behalten. Ausdrücklich wurde die Stadt Koblenz (sowie die Stadt Trier) ermahnt, ihrerseits
keine Steuern und Abgaben von den Juden einzufordern.74

Deutete sich damit schon – unter Ausschluss der Städte - eine besondere Abhängigkeit der
Juden im Erzstift von ihrem Kurfürsten an, so verschärfte der Landesherr diese noch weiter.
Nach und nach bildeten die Kurfürsten von Trier die im ganzen Reichsgebiet einzigartige
jüdische „Erbeigenschaft“ aus. Dazu gehörte neben Beschränkungen der Freizügigkeit und
des Erbrechts das Obereigentum über jüdischen Grundbesitz. Danach durften die jüdischen
Gemeinden Synagogen und Friedhöfe und auch einzelne Juden Wohnhäuser nicht mehr in
freiem Eigentum sondern nur im Form der „Erbleihe“ besitzen.75

72 Vgl. Ziwes, Niederlassungen, S. 12f.; sowie: ders.: Gemeinde, S. 247.
73 Vgl.: Ziwes, Niederlassungen, S. 14.
74  Ziwes, Gemeinde, S. 254.
75 Wie vor, S. 254f.
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Bald brachte die Hofhaltung des Erzbischofs aber einen Sondereffekt, der für die Stadt
Koblenz und die Juden hier vorteilhaft war. Denn der Erzbischof verlegte seine Aufenthalte
mehr und mehr moselabwärts an den Rhein und nach Koblenz, der Hauptstadt des
Niedererzstifts. Im Gefolge ihres Schutzherrn zogen die wirtschaftlich stärkeren Juden
vielfach auch nach Koblenz. An Rhein und Mosel entstand seit den 1360er Jahren ein
bedeutender jüdischer Kapitalmarkt, der im Rheinland wohl nur noch von dem in Köln
übertroffen wurde.76

Jüdische Niederlassungen in den Rheinlanden von 1351 bis 1430.

76 Vgl.: Ziwes, Niederlassungen, S. 16.
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2. Reynette und ihre Familie

Führender jüdischer Geldverleiher in der Stadt war - eine Frau namens Reynette. Von ihr
hieß es, sie besäße in der Koblenzer Judengasse zwei Häuser, zwei andere habe sie gepachtet
und sie handelte auch noch mit Immobilien. Reynette und ihr zweiter Ehemann Moses

Bonenfant waren die maßgeblichen einheimischen Akteure auf dem jüdischen Kapitalmarkt
in und um Koblenz. Zu ihren Kunden zählten neben Koblenzer Bürgern und Bauern der
Umgebung zahlreiche niedrige und hohe Adlige, die Stadtgemeinde von Andernach und sogar
die Erzbischöfe von Mainz. Der Sohn der beiden wurde auch noch Pächter des Moselzolls
von Koblenz und auch von Cochem.77

Zu jener Zeit war das Geldgeschäft noch risikoreicher geworden als schon bisher. Die
Konfiskationen der Fürsten nach den Pestpogromen und die Schuldentilgungen hatten den
Juden erst recht bewusst gemacht, welches enorme wirtschaftliche Risiko sie beim
Geldverleih eingingen. Die Folge war, dass sie zur Abdeckung des Risikos (noch) höhere
Zinsen verlangten. Zur Beschränkung ihres Risikos verliehen sie ihr Geld nunmehr häufiger
gegen Sachpfänder und an kleinere Schuldner. Das war der Anfang der heute noch gängigen

Praxis der Vergabe von Kleinkrediten gegen Pfandsicherung.78 Diese Form der Geldleihe
brachte ihnen verstärkt den Ruf als Wucherer ein. Der „jüdische Wucher“ wurde zu einem
beliebten Thema der christlich-jüdischen Polemik. Insbesondere beschuldigte man die Juden,
dass sie mit Vorliebe Kreuze, Kelche, Ornate und christliche Bücher zu Pfändern nähmen und
dass sie übermäßig hohe Zinsen verlangten. Da es sich bei dem Beleihen von Pfändern oft um
getarnten Kauf handelte, wurden Juden des verbotenen Handels mit gebrauchten Gütern
bezichtigt.79

Das Geschäftsgebaren von Reynette und ihrer Familie war keineswegs typisch für die Lage
der Juden insgesamt. Diese war gekennzeichnet durch die immer unerträgliche
Kammerknechtschaft, die die Juden in den Städten wie Koblenz zwischen den
wirtschaftlichen Forderungen dreier Herren, zwischen König, Landesherrn und Stadt,
wirtschaftlich zerrieb.  Hinzu kam, dass sich Kurfürst Werner von Falkenstein (Amtszeit
1388-1418) massiv in die geschäftlichen Angelegenheiten „seiner“ Juden einmischte, etwa
durch von ihm verordnete Ermäßigung des von den Juden verlangten Zinsfußes. Das ließ
schon um 1400 zahlreiche Juden abwandern.80

Wenig später unternahm er den Versuch, den Niedergang der Juden aufzuhalten, indem er
1411 die gesamte erzstiftische Judenschaft von Schatzung und Steuern befreite und ihr für
mehrere Jahre ungestörten Handel und Wandel bewilligte. Das mag noch eine kurze
(Schein-)Blüte der Koblenzer Judenschaft ausgelöst haben.

Diese fand aber schon wenige Jahre später mit der Wahl Otto von Ziegenhains (Amtszeit
1418-1430) zum Erzbischof ihr abruptes Ende. Noch vor seiner Weihe wies er „seine“ Juden
aus dem gesamten Erzstift aus. Ehe er sie vertrieb, konfiszierte er noch deren Schuldurkunden
und Immobilienvermögen. Das war der Untergang der jüdischen Gemeinden in den größeren
Städten an Rhein und Mosel und auch der völlige Untergang der Koblenzer Gemeinde.

77 Vgl. Ziwes, Gemeinde, S. 255f.
78 Näher: Breuer, Prolog, S. 54; sowie: Aschoff, Juden, S. 62.
79 Vgl.: Breuer, Prolog, S. 40.
80 Vgl.: Ziwes, Niederlassungen, S. 16.
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V. Von der Wiederansiedlung (1518)

bis zum Ende der kurfürstlichen Herrschaft (1794/98)

1. Der schwierige Neuanfang

Die Folge war ein Tiefstand für die Juden, aber nicht ihr Ende in Koblenz. Wie in vielen
rheinischen Orten so wechselten sich auch in Koblenz die mehr oder minder langen Zeiten der
Vertreibung mit der Wiederaufnahme und -ansiedlung der Juden ab. Die Wiederaufnahme
hatte in den seltensten Fällen etwas mit Judenfreundlichkeit zu tun, dafür aber sehr viel mehr
mit den wirtschaftlichen Interessen der Landesherren. Denn für diese waren die Juden eine
ständige und sichere Einnahmequelle.

Das fing schon bei der Niederlassung an. Diese war an die Bewilligung des Fürsten gebunden
und fand ihren formellen Ausdruck in den Geleitbriefen. Dieses Geleit, die
Aufenthaltsgenehmigung für Juden in jener Zeit, wurde als Generalgeleit, das für eine
Gesamtheit einer Judenschaft in einem bestimmten Gebiet ausgestellt wurde, erteilt oder als
Partikulargeleit, das auf den Namen des jeweiligen Juden lautete. Das musste „natürlich“
bezahlt werden. Wenn die Juden sich niedergelassen hatten, ging es mit den Einnahmen
weiter. Sie förderten mit ihrem Handel und Wandel nicht nur die Wirtschaft und verschafften
damit dem Landesherrn allgemein und von anderen Steuern und Abgaben, sondern mussten
auch selbst Steuern und Abgaben bezahlen..

So war es auch im kurtrierischen Erzstift. Bald reute den Erzbischof die rigide Ausweisung
der Juden, denn die Vertriebenen hatten Lücken im Wirtschaftsgefüge hinterlassen, so dass
die Konjunktur deutlich zurückging. Die Wiederansiedlung von Juden in Koblenz fiel dem
Kurfürsten aber schwer, gab es doch erhebliche Widerstände in der Koblenzer Bürgerschaft
hiergegen.81 Die mittelalterlichen Vorurteile gegen die Juden und der Konkurrenzneid der
Christen waren ungebrochen und wurden eher noch stärker.

So kam es, dass die Erzfürsten von Trier den Juden am Mittelrhein die Niederlassung
zunächst nicht für Koblenz selbst, sondern für umliegende Ortschaften gewährten: 1486 für
Vallendar und 1505 für Boppard und 1512 für Lützelkoblenz und Ehrenbreitstein. Erst 1518
gelang es Erzbischof Richard von Greiffenclau zu Vollrads (Amtszeit 1511-1531) –
immerhin unter Berufung auf kaiserliche Privilegien -, die Ansiedlung von fünf jüdischen
Familien in der eigentlichen Stadt durchzusetzen. Wie es in dem Zulassungsvertrag hieß,
hatten die kurfürstlichen Räte im Vorfeld ihren „lieben getreuen Bürgermeister und Rath
dieser unserer Stadt“ nicht nur von der kurfürstlichen Absicht unterrichtet, sondern auch
vorhandene Bedenken gegen die Wiederansiedlung zerstreut:82

„Wir, Richard von Gottes Gnaden Erzbischof von Trier, des heiligen Römischen Reiches in
Gallien und das Königreich Arelaten Erztkanzler und Churfürst thuen Kundt:

Da wir von unseres Stifts wegen von Römischen Kaisern und Königen Privilegia und Freiheit
haben (…) – so bekennen wir demnach öffentlich durch diesen Brief dass kraft solcher
unserer Privilegien und Freiheit, auch etlicher bewegender Ursachen halber, wir eine Zahl

81 Näher: Bertram Resmini: Die jüdische Gemeinde seit der Wiederansiedlung 1518, in:  in: Geschichte der Stadt
Koblenz. Band 1: Von den Anfängen bis zum Ende der kurfürstlichen Zeit. Herausgegeben von der Energie-
versorgung Mittelrhein GmbH, Koblenz, 1993 (künftig: Resmini, Gemeinde), S. 260.
82 Zit. nach:  Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, 1987, S. 10.



37

hernach benannter Juden in unserer Stadt um sie davon zu unterrichten, dat Koblenz zu
setzen vorgenommen. (…) Bürgermeister und Rath hatten sich zuerst höchlichst darüber
beschwert. Nachdem sie aber durch gründliche Berichte unserer Räthe und nach
verschiedenen deshalb gepflogenen Unterhandlungen gemerkt, dass durch diesen Handel
eine ganze Bürgerschaft etwas Merkliches genießen möge, so waren sie uns in der Sache zu
Willen.

Wir haben daher die hernach beschriebenen Juden als fünf Hausgesessene nach Coblentz
gesetzt, daselbst innerhalb den Mauern zu wohnen; nämlich:

Mayer von Copperstein mit seiner Frau, Kindern und Brodtgesindt als ein Hausgesetz,
Moscheh und Joseph seine Söhne mit ihren Frauen, Kindern und Brodtgesindt als das 2.
Hausgesetz,
Jacob von Wormbs mit seiner Frau und Gesindte und seine zukünftigen Kinder als das 3.
Hausgesetz,
Mayer von Frankfurt und Victor sein Bruder samt ihren Weibern, Kindern und Brodtgesindt
als das 4. Hausgesetz,
Abraham von Vebach, seine Hausfrau, Kinder und Brodtgesindt als das 5. Hausgesetz
für die nachfolgenden 20 Jahre, die kommenden St. Peterstag anfangen und denselben St.
Peterstag 1538 aufhören sollen…“

Wie es weiter hieß, sollten sie Schutz und Schirm der Stadt Koblenz genießen und von
Wachen und Schatzungen frei sein.83

Dieser Zulassungsvertrag stellte zugleich die wohl erste Koblenzer Judenordnung dar. Er
enthielt Regelungen über Geschäftsumfang und -bereiche der in der Stadt ansässigen und der
auswärtigen Juden, über ihre Gerichtsbarkeit, Ausgangsbeschränkungen an kirchlichen Festen
sowie über die Anlegung eines jüdischen Friedhofs.84 Ausgeschlossen waren die Koblenzer
Juden – wie generell – von den in den Zünften und Gilden organisierten Handwerken und
Gewerben. Das zwang sie, auf ganz bescheidenen Handel, wie den Not- und Hausierhandel,
sowie das Geldwechselgeschäft auszuweichen - zumal sie vom Landerwerb und Ackerbau
ebenfalls ausgeschlossen waren.

„Natürlich“ gab es diese Niederlassungserlaubnis für die Juden nicht umsonst. Neben
Abgaben an den Kurfürsten mussten sie sich den Vertrag mit einer jährlich an die Stadt zu
entrichtenden Abgabe im wahrsten Sinne des Wortes erkaufen. Zudem gestattete der Vertrag
eine Ansiedlung nur für die Dauer von 20 Jahren.85 Das war wohl ein Schritt zu einem
selbständigen Judenregal der Stadt. Die Abgaben der Koblenzer Juden wurden zwischen ihr
und dem Kurfürsten geteilt, wobei letzterem zunächst wohl der größere Anteil zufiel.

Die Neukoblenzer siedelten nicht im mittelalterlichen Judenviertel in und um die Judengasse,
sondern in anderen Straßen, einige zogen etwa in die Weißergasse und in die Häuser auf der
Moselbrücke.86

83 Vgl. Kober, Geschichte, S. 43.
84 Vgl. Resmini, Gemeinde, S. 261.
85 Wie vor, S. 260.
86 Vgl. Ludger Heid/Julius H. Schoeps (Hg.): Wegweiser durch das jüdische Rheinland, 1992, S. 248f.



38

2. Neue Ausschreitungen und Beruhigung

Der von der Stadt Koblenz so teuer erkaufte Schutz währte für die Juden aber nicht lange und
war nicht effektiv. Schon in den nächsten Jahren wurde die judenfeindliche Stimmung in
Koblenz (noch) stärker.

Nach dem Tod von Kurfürst Richard von Greiffenklau im Jahr 1531 plünderte und
zerstörte eine Volksmenge vor allem die Judenhäuser in Lützelkoblenz; auch misshandelte
und beraubte sie die Judenschaft in Koblenz. Das Ausmaß der Ausschreitungen wird daran
deutlich, dass der neue Kurfürst Johann III. von Metzenhausen (Amtszeit 1531-1540),
zahlreiche Straf- und Schadensersatzverfahren durchführen ließ, die bis 1542 dauerten und in
die zahlreiche Koblenzer Bürger verwickelt waren.87

Damit und mit weiteren Maßnahmen des Kurfürsten schien sich die Lage zu entspannen.
Denn 1547 erteilte er 34 Juden und ihren Familien die Erlaubnis, u.a. in Koblenz auf der
Brücke zu wohnen. Und 1555 wurde den Juden ohne Unterschied, ob sie in unmittelbar
kurfürstlichen Gebieten oder in denen anderer Herrschaften wohnten, gestattet, aus ihrer Mitte
einen Rabbiner zu wählen, der in allen Sachen gemäß der jüdischen Ordnung mit Ausnahme
der Verbrechen Gericht halten sollte.88

Eine Beruhigung auf längere Zeit brachte das aber nicht. Schon im Jahr 1580 befahl
Erzbischof Jakob III. von Eltz (Amtszeit 1567-1581) sämtlichen im Erzstift Trier
wohnenden Juden, das Gebiet bis Ende des Jahres zu verlassen. Als ihnen das nicht möglich
war, ohne zuvor ihre Forderungen eintreiben zu können, wurde die Frist verlängert. Die
Ausweisung zog sich letztlich bis 1592 hin. Dann erklärte dessen Nachfolger Kurfürst

Johann VII. von Schönenberg (Amtszeit 1581-1599) die Juden, die ohne Geleit an
kurfürstlichen Orten wohnhaft geblieben waren, als außerhalb des Gesetzes stehend und gab
sie der Verfolgung und Plünderung frei.89

Der Sinneswandel der Kurfürsten zur erneuten Ausweisung hin verwundert auf den ersten
Blick, erklärt sich aber durch die Zeitläufte. Dazu gehörte die Reaktion der römisch-
katholischen Kirche auf die von Martin Luther (1483-1546) ausgehende Reformation, die
sogenannte Gegenreformation. Mit ihr versuchten die katholische Kirche und ihre
Repräsentanten, offensiv oder repressiv die Rekatholisierung. Das bedeutete nicht nur eine
Zurückdrängung der Protestanten, sondern auch eine repressive Haltung gegenüber
Nichtchristen wie den Juden.

Dabei war es gerade der protestantische Reformator Martin Luther, der in den 1540er
Jahren wütende antijüdische Predigten gehalten und insbesondere in seiner Schrift „Von den
Juden und ihren Lügen“ (1543) Judenhass verbreitet hatte - nachdem er zunächst und
vergeblich versucht hatte, die Juden zum Christentum zu bekehren und taufen zu lassen:90

„Es stimmet aber alles mit dem urteil Christi, das sie gifftige, bittere, nachgirige, hemische
Schlangen, meuchel mörder und Teufels Kinder sind, die heimlich stechen und schaden thun,
weil sie es öffentlich nicht vermögen. (…) Sie thuns auch niemand, denn uns Christen. Das
ists, das ich droben gesagt habe, das ein Christ, nehest dem Teufel keinen gifftigern, bittern

87 Vgl. Resmini, Gemeinde, S. 261.
88 Vgl. Kober, Geschichte, S. 43.
89 Wie vor, S. 43f.
90 Zit. nach: Benz: Antisemitismus. Präsenz und Tradition eines Ressentiments, 2015, S. 37.
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feind habe, denn einen Jüden. So wir doch niemand so viel guts thun, noch so viel von jemand
leiden, als eben von solchen bösen Teufels Kindern und Schlangen gezichte.“

.

Marin Luther mit einem hebräischen Buch.

Titelblatt von Martin Luther: „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“, 1523.
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Titelblatt von Martin Luther: „Von den Juden und ihren Lügen“, 1543.

Zudem hatte sich die Lage der Juden inzwischen entscheidend verändert. So waren sie schon
zahlenmäßig nicht mehr so stark, wie sie es vor dem Pestpogrom waren. Zudem hatten die
Beschränkungen ihrer Geschäftstätigkeit, wie sie in dem Zulassungsvertrag von 1518 geregelt
waren, ihre Wirkungen gezeigt. Durch die „Schuldentilgungen“ und die vielfältigen und
hohen Abgaben an die verschiedenen „Herren“ hatte sich ihr Vermögen generell vermindert.
Schließlich hatten Christen das ihnen geltende Zinsverbot teilweise unterlaufen und waren zu
Geldverleihern geworden (wie etwa die berühmten Fugger und Welser), so dass der Einfluss
der Juden in diesem Bereich nachgelassen hatte.

Das führte dazu, dass die Juden im Wirtschaftsleben an Bedeutung verloren und – was eine
Konsequenz war – zunehmend ärmer wurden und verarmten, was ihren Einfluss insgesamt
verringerte.

Damit waren die Juden für die Fürsten wie den Trierer Kurfürsten in wirtschaftlicher Hinsicht
nicht mehr so interessant wie zuvor. Hinzu kam die wachsende Judenfeindschaft in der
Bevölkerung. - Das galt aber nicht absolut.  Wie die nachfolgend geschilderte Episode nur
wenige Jahre später, 1597, zeigt, hatte Kurfürst Johann VII. von Schönenberg ein durchaus
pragmatisches Verhältnis zu „den“ Juden, zu dem er sich weniger von religiös-politischen als
vielmehr fiskalischen Interessen leiten ließ.

Um seine prekäre Finanzlage zu verbessern, verfiel der Kurfürst im Jahr 1597 auf die Idee,
auswärtige Juden zur Niederlassung im Erzstift zu veranlassen. Das waren nicht irgendwelche
Juden, sondern eine ganze jüdische Gesellschaft – eine weitverbreitete
Orienthandelsgesellschaft „hebräischer“ Kaufleute. Sie verfügte über bedeutende
Handelspatente in Westeuropa und Stapelplätze in Syrien, Alexandrien und auf den
Mittelmeerinseln. Sie sollte sich auch in Koblenz und Trier etablieren. Das Privileg für die
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jüdische Handelsniederlassung sah vor, dass die Gesellschaft in Koblenz und Trier Kontore
eröffnen und jüdische Angestellte mit deren Familien zuziehen lassen durfte.

Der Plan versprach richtig viel Geld. Zum einen wollte der Kurfürst das Privileg sicherlich
nur gegen eine hohe Abgabe der Gesellschaft erteilen und ggf. auch noch von den
zuziehenden Juden Schutzgelder erhalten. Zum anderen versprach er sich Einkünfte aus dem
Zoll und schließlich eine Förderung des Fernhandels. Ob dieses Vorhaben dann auch
tatsächlich realisiert wurde, wird verschieden beurteilt.91 Als sicher darf man annehmen, dass
sie vor Ort sehr ungelitten waren. Die Zünfte und das städtische Bürgertum empfanden die
Juden als Konkurrenz und drängten auf eine stärkere Reglementierung, Versagung der
Niederlassung oder gar Vertreibung.

In diesem Vorhaben wird – unabhängig von dessen Realisierung – deutlich, dass die
Landesherren, auch der Trierer Kurfürst, durchaus bereit waren, Juden anzusiedeln. Sie
sollten aber in ihre Territorien möglichst wenig Probleme mitbringen. Sie wurden geduldet,
soweit sie sich „wohlverhielten“, keinen großen Unwillen bei den Christen hervorriefen und
nützlich waren.  Den Nutzen von ihnen wollten vor allem die Landesherren in Form einer
ständigen und sicheren Einnahmequelle haben.

3. Die Judenordnungen

Grundlegend für das Verhältnis der Landesherren zu ihren jüdischen Untertanen und deren
beruflicher und persönlicher Situation wurden seit dem frühen 17. Jahrhundert die
Judenordnungen. Sie stellten einen Systemwechsel in den Beziehungen zwischen den
Kurfürsten und ihren jüdischen Untertanen dar. Zuvor waren diese – wie erwähnt92 - durch
Schutzbriefe geregelt. Das waren individuelle Vereinbarungen zwischen dem Landesherrn
und dem jeweiligen Juden auf „Gegenseitigkeit“ – „Schutz gegen Geld“. In gewisser Weise
waren sie individuelle Verträge. Dieses individualistische System wurde jetzt durch ein
generelles, allgemeines System mit Normcharakter abgelöst. Die Rechtsbeziehungen waren
nunmehr nicht im Einzelfall geregelt, sondern standen aufgrund eines Regelwerkes ein für
allemal und für jeden fest – sofern der betreffende Jude zum Herrschaftsbereich des
Kurfürsten zugelassen war. Dementsprechend regelten die Judenordnungen zuallererst und
sehr eingehend die Voraussetzungen für die Niederlassung bzw. Durchreise der Juden. Daran
schlossen sich  Bestimmungen über deren Leben am Siedlungsort an.

Die erste Judenordnung für das Erzstift Trier stammte von 1618, weitere folgten 1624, 1657,
1681, 1723 und schließlich 177193. Alle diese Vorschriften bestimmte der Kurfürst und
Erzbischof gemäß seinem Status als Landesherr und Inhaber des Judenregals.

Bekannt ist die Judenordnung des Kurfürsten Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (Amtszeit
1716-1729) vom 10. Mai 1723 mit ihren insgesamt acht Kapiteln und jeweils zahlreichen

91 Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, 1987, S. 14 geht davon aus und erwähnt sogar
noch Einzelheiten bei der Umsetzung; Heid/ Schoeps (Hg.): Wegweiser durch das jüdische Rheinland, 1992, S.
248f. verneinen eine solche Umsetzung, u.a. auch deshalb, weil christliche Kaufleute in Koblenz und Trier die
Konkurrenz der Juden fürchteten und deshalb Widerstand gegen das Projekt leisteten.
92 Vgl. oben S. 36
93 Vgl. Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, 1987, S. 15.
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Paragraphen.94 Sie stammte zwar aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, griff aber
frühere Regelungen auf und schrieb wahrscheinlich bisherige Handhabungen (nur) förmlich
fest. Damit enthielt sie also im Großen und Ganzen nichts Neues, vermittelt aber einen
Eindruck von Charakter und Inhalt dieser Judenordnungen.

Die kurtrierische Judenordnung von 1723 – 1. Seite.

Die kurtrierische Judenordnung von 1723 – 5. Seite.

94 Abgedruckt in: Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland
von 1800 bis 1945. (herausgegeben von der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem
Landesarchiv Saarbrücken, Band 1: Teil 1: Zur rechtlichen Situation der Juden im 18. Jahrhundert (bearbeitet
von Georg Friedrich Böhn), 1982, Dok. 1 (S. 13- 31). Vgl. zu der Judenordnung von 1723 auch: Cilli Kasper-
Holtkotte: Juden im Aufbruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-Raum um 1800, 1996, S.
36ff.
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Schon die Gliederung der Judenordnung macht die Komplexität des Regelwerkes deutlich:

Caput Primum: Von der Juden Glaid und Zoll.
Caput Secundum: Von deren Juden Kleidung, Wandel und Wohnung.
Caput Tertium: Von deren Juden Handtierung und Lasten.
Caput Quartum: Von der Juden Geldauslehnen, Pension, Ausfertigung deren Handschriften
und Haltung der Rechenbücher.
Caput Quintum: Von gestohlenen und anderen, denen Juden zu kaufen oder zu verhandelen
verbotenen Sachen.
Caput Sextum: Von denen Juden Vorsteheren und Einnehmeren , auch deren jährlichs
abzulegen schuldigen Rechnungen.
Caput Septimum: Wo die Juden Recht suchen und empfangen sollen.
Caput Octavum: Von der Juden Abzug und Festhaltung dieser Ordnung.

In dieser Ordnung war zunächst die Niederlassung der Juden geregelt und diese abhängig von
der Bewilligung des Kurfürsten als Landesherrn (sowie in größeren Orten wie Koblenz auch
von der des Rats der Stadt).95 Eingangs hieß es:

„Cap. I § 1: Kein Jud oder Judin solle ohne uns erlangtes Glaid in unseren churtrierischen
Landen bei unfehlbarlichem Verlust alles habenden Vermögens, auch Vermeidung
willkürlicher Leibsstraf, sich häuslich niderlassen oder aufhalten.“).

Den Geleitbrief (Glaid), die damalige Form der Aufenthaltsgenehmigung, mussten sie
erkaufen. Die Zahl der niedergelassenen Juden war beschränkt. (Cap. I § 2: Wollen wir mehr
nicht dann 165 Familien in unserem Ober- und Niedererzstift das erneuertes Glaid
mitteilen…).

Neu zugelassen wurden ausschließlich vermögende Juden. (Cap. I § 4: Keinem Juden wollen
wir innunserem Erzstift das Glaid erneueren und ausfertigen lassen, welcher nicht wenigst
400 bis 500 Taler in seinem Vermögen hat … und imstand sich befindet, in denen schuldigen
Tribut-, Schutz- und Neujahrsgelderen seinen obliegenden Anteil in der gewöhnlicher Zeit
richtig abführen zu können.“

Das Geleit war ein Partikular-, Individualgeleit und von jedem einzelnen Juden zu entrichten,
und das jährlich. Das geschah gebündelt, der Vorsteher der jüdischen Gemeinde hatte es am
1. Juli eines jeden Jahres einzutreiben. Das Geld nannte man abwechselnd Zins, Tribut,
Kollekte oder auch Schutzgeld. Eine weitere Kontribution war am 1. Januar eines jeden
Jahres fällig, sie nannte man deshalb auch Neujahrsgeld. Im 18. Jahrhundert erhielt
schließlich noch das Domkapitel besondere Schutzgelder.96

Eine als besonders diskriminierend und ungerecht empfundene Abgabe war der sog.
Leibzoll.97  Er fiel bei jedem Grenzübertritt an und war für kleine Herrschaftsgebiete bzw. für

95 Ernst Ludwig Ehrlich: Geschichte und Kultur der Juden in den rheinischen Territorialstaaten, in: Monumenta
Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Handbuch. Im Auftrage der Stadt Köln
herausgegeben von Konrad Schilling, 1963, S. 242-281 (künftig: Ehrlich, Geschichte), S. 255f.
96 Vgl. zu den finanziellen Belastungen der Juden und deren Auswirkungen: Kasper-Holtkotte: Juden im
Aufbruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-Raum um 1800, 1996, S. 94ff.
97 Vgl. dazu näher: Mordechai Breuer: Frühe Neuzeit und Beginn der Moderne, in:  ders./Michael Graetz (Hg.):
Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. Band I: Tradition und Aufklärung 1600-1780, 1996, S. 85-247
(künftig: Breuer, Neuzeit), S. 137.
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Grenzregionen eine enorme finanzielle Belastung.98  Ein jüdischer Dichter beschrieb den
Leibzoll damals sehr plastisch in einer alltäglichen Szene:99

„Zöllner: Du, Jude, musst drei Taler Zoll erlegen.
Jude: Drei Taler? So viel Geld? Mein Herr, weswegen?
Zöllner: Das fragst du noch? Weil du ein Jude bist.
Wärst du ein Türk‘, ein Heid‘, ein Atheist
So würden wir nicht einen Deut begehren;
Als einen Juden müssen wir dich scheren.
Jude: Hier ist das Geld! – Lehrt Euch dies Euer Christ?“

Dieser Leibzoll fand zwischen Koblenz und Ehrenbreitstein noch eine besondere
Ausprägung, und zwar als „Leichensteuer“. Für jede auf dem Wasser überführte Leiche
musste ein Gulden entrichtet werden, die Leiche eines Kindes kostete die Hälfte. Diese
Abgabe fiel auch immer an, wenn ein Toter aus Ehrenbreitstein zur Bestattung auf den
Koblenzer Friedhof überführt wurde. In Koblenz verlangte man den Leibzoll also nicht nur
für die lebenden Juden, sondern auch für die toten. Im 18. Jahrhundert klagten die Juden
gegen diese „Leichensteuer“ beim Hofgericht. Der Prozess dauerte mehr als 40 Jahre, von
1742 bis 1784, sein Ausgang ist nicht bekannt.

Eine weitere subtile Regelung galt dem Nachwuchs der niedergelassenen Juden. Damit es
keinen „ungeregelten Familiennachzug“ gab, wurde auch das Bleiberecht verheirateter Kinder
festgelegt. In Cap. I § 10 hieß es:

„Keinem Juden soll erlaubt sein, seine heiratende Kinder, Söhn und Töchter, länger als ein
Jahr in seinem Brod und Haus bei sich zu haben; davon auch jedes Orts Obrigkeit oder
Beamten in Zeit von dreien Wochen nach der vollzohener Ehe bei Vermeidung willkürlicher
Straf die behörige Anzeig tun.“.

Selbst das alltägliche Leben war in den Judenordnungen der Kurfürsten sehr eingehend
geregelt. Die Reglementierung ging bis in die Privatsphäre hinein, wo und wie man wohnen
und sich kleiden musste.

So wurden für Juden Vorschriften über deren Kleidung eingeführt. Dabei muss man
allerdings sehen, dass Kleidervorschriften im Mittelalter und der frühen Neuzeit nichts
Ungewöhnliches waren. Für die meisten Berufs- und Standesgruppierungen gab es sie. So
waren Samt und Seide, Gold und Purpur den Adligen, Edlen und Weltgeistlichen vorbehalten.
Diskriminierender waren aber die Regelungen für Außenseiter der Gesellschaft. Sie sollten
sofort an ihrer Kleidung erkannt werden: Henker und Prostituierte hatten meist auffallende
Stoffe in gelb oder rot zu tragen. Vielfach wurden auch die Juden durch ihre Kleidung
sichtbar zu Außenseitern100 Für das gesamte Erzstift gab es aber keine
Kennzeichnungspflicht. Vielmehr hieß es in der Judenordnung von 1723 (Cap. II § 1):

98 Vgl. Kasper-Holtkotte: Juden im Aufbruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-Raum um
1800, 1996, S. 94.
99 Zit. nach: Amos Elon: Zu einer anderen Zeit. Porträt der jüdisch-deutschen Epoche (1743-1933), 2003, S. 32.
100 Dies sah schon das 4. Laterankonzil von 1215 vor. Das Wiener Konzil von 1267 machte den Juden das
Tragen des trichterförmigen Huts zur Pflicht. Später wurde dieser auch durch weltliche Gesetzgebung
verpflichtend. Die Juden in Trier mussten gut sichtbar an ihrer Kleidung einen gelben Ring tragen. Spezielle
Zeichen für die Koblenzer Juden sind demgegenüber nicht bekannt.
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„Die von uns verglaidete Juden, deren Weiber und Kinder sollen sich der kostbarer Sammet
und Seidentracht, Spitzen und güldenen, auch silbernen Galaunen (= Borden, Tressen, Erg. d.
A.) und Knöpfen auf ihren Kleideren und Mäntelen zu tragen enthalten, noch auch Degen in
denen Stätten und aufm Land führen.“

Auch wurde vorgeschrieben, dass sich die Juden „gesittet“ zu verhalten hätten. Cap. II § 2
lautete:

„Auch sollen selbige sich friedfertig und unverweislich ohne Hochmut, Zank und Hader
betragen, ihre Ceremonien ohne gebende Ärgernus üben, mithin vom christlichen Glauben,
geistlichen und weltlichen Standspersonen nichts Schimpfliches noch Ärgerliches reden…“)

Die Wohnhäuser der Juden mussten zu den Kirchen einen Abstand von mindestens 4 Häusern
einhalten. Die Distanz einer Synagoge hatte noch größer zu sein. Um an kirchlichen Festen
den  Christen den Anblick von Juden zu ersparen, durften diese an den christlichen Feiertagen
ihre Häuser nicht verlassen, auch hatten sie an diesen Tagen ihre Fensterläden und Türen
geschlossen zu halten. Nur wenn das jüdische „Osterfest“ (Pessach) mit dem christlichen
zusammenfiel, war es den Juden erlaubt, die Straße zu betreten. Eine solche Ausnahme war
auch für Notfälle vorgesehen. Dazu hieß es weiter in Cap. II § 2:

„In denen Stätten (des Erzstifts) und auf dem platten Land keine Wohnung zu nahe bei der
Kirchen, sondern wenigst vier Häuser und die Synagoge noch weiter davon haben, damit der
catholischer Gottesdienst nicht behindert werde, weniger nicht in der Charwoch, denen vier
hohen und anderen christlichen Feirtägen, auch wan die Christen ihre Processionen halten,
die Fenster, Laden und Türen verschliesen, mithin auf der Strasen sich nicht einfinden, es seie
dan, dass um solche Zeit ihr Osterfest einfiele oder sonsten die hohe Not ein anderes
erfordere; vielweniger sollen sie ihre christliche Schuldener an Sonn- und Feirtägen mit
Schuldanmahungen und Abrechnungen beunruhigen, noch ihrer Handtierung nachgehen.“

Es war den Juden des Weiteren verboten, christliche Angestellte zu beschäftigen und mit
Christen unter einem Dach zu wohnen. In Cap. II § 3 hieß es:

„Selbige sollen auch mit keinem Christen unter einem Dach wohnen, noch Christen
Säugammen oder Gesind in ihrem Haus halten, noch sich der christlicher Mägten und
Knechten auf ihrem Sabbat bedienen….“.

Bereits in der Judenordnung von 1618 hatte Kurfürst Lothar von Metternich (Amtszeit
1599-1623) in Kurtrier die den Juden erlaubten Gewerbezweige festgelegt. Diese Regelung
wurde nun aufgegriffen. Danach durften sie lediglich Geld ausleihen und mit Silbergeschirr,
Kleinodien, bei ihnen verpfändeten Gütern, Pferden, Wein und auch Nahrungsmitteln
handeln. Verkaufen durften sie das Fleisch von selbst geschlachtetem Vieh soweit dessen
Genuss ihnen verboten war. Erlaubt war nur ein Kleinhandel und bisweilen auch mit
Krämerläden, allerdings mussten diese dann in den von Juden bewohnten Gassen liegen.
Gegenstände, die des Diebstahls verdächtig waren, durften Juden nicht kaufen.

Das Geldgeschäft war streng reglementiert. Geld sollten sie an einen verheirateten Mann
nicht ohne Vorwissen seiner Frau ausleihen und umgekehrt. In Cap. III § 1 hieß es:

„Unsre verglaidete Juden sollen keinem Man ohne das Weib, noch dem Weib hinter dem
Man, da selbige beieinander sein können. (…) auch keinen Kinderen, Söhn, Töchteren oder
Minderjährigen, Dienstboten und Studenten einiges Geld bei Verlust desselben vorstrecken,
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noch auch von denenselben einige Waren oder vorher beschehene Erfragung deren Elteren,
Hausherren oder Vormünderen erhandelen, abkaufen und in Versatz nehmen.“

Und unter Cap. II § 2:

„Was unsere verglaidete Juden an Waren ausborgen oder an Geld auslehnen, solches solle
ohne Betrug und Arglist mit barem dargezahltem Geld oder gelieferten aufrichtigen Waren
und rechten Geldswert geschehen und bei ihrem jüdischen Aid, dass darunter keine
Falschheit vorgangen, auf Erforderen behaubtet werden.“

Der Zinsfuß wurde im Laufe der Jahrzehnte durch kurfürstliches Gebot stetig verringert. Er
sank zwischen 1618 und 1719 von zwölf auf fünf Prozent im Jahr.

Weiterhin wurde der Erwerb von Grundbesitz und (möglicherweise) gestohlenen Waren
geregelt. In Cap. V war geregelt:

§ 1: Die Juden sollen ohne unsere absonderliche gnädigste Erlaubnis keine liegende oder
unbewegliche Güter und was under deren Namen begriffen erb- und eigentümlich an sich zu
bringen bemächtiget sein.

§ 2: Ebenmäßig solle denenselben nicht erlaubt sein, Gewehr oder Pflugzeug durch Kauf,
Tausch oder Pfandschaft an sich zu erhandelen….“

§ 3: Voelweniger sollen sie mit Dieben und verdächtigen Personen einige Gemeinschaft
haben oder Kummerschaft (= Pfändung, Erg. d. A.)  treiben. Auch da wegen gestohlener
Sachen ein Gerücht auskäme und der Schulbann (= Synagogenbann, Erg. d. A.)  desfals oder
nur Nachfrag geschehen, ein oder anderen Juden aber davon etwas wissend wäre, sollen sie
solches von sich selbst, auch ungefragt, alsbald der Obrigkeit bei Verlust ihres Glaids und
schwarer Straf anzeigen.“

Aus diesen Regelungen wird deutlich, dass der Geldhandel – der Wucher im Sinne der
damaligen Zeit – nach wie vor für die Juden (und für die Christen) sehr wichtig und eine
Hauptbeschäftigung war. Es waren aber nicht mehr die großen Geldoperationen wie etwa bei
Reynette und ihrer Familie Ende des 14. Jahrhunderts. Die Juden waren zunehmend von den
nun aufkommenden christlichen Bankhäusern aus dem Geschäft gedrängt worden und hatten
sich inzwischen verstärkt dem Warenhandel zugewandt. Sie betrieben nunmehr vermehrt
auch Trödelgeschäfte, wie sie sich zum Teil schon aus der Pfandleihe ergaben. Nach den
Pogromen und Vertreibungen hatten sie sich in kleinen Orten auf dem Land niedergelassen,
oft waren es nur wenige Familien. Dort waren sie Getreide- und Viehhändler oder betätigten
sich als Hausierer.

Dies alles war reglementiert, erfuhr aber immer wieder die eine oder andere situations- und
zeitbedingte Änderung. Diese Änderungen hingen zum einen von der jeweiligen Stärke der
christlichen Konkurrenten und ihrer Zünfte ab. Kontrollierten sie die Juden und ihre
Geschäftspartner besonders streng und hatten einen großen Einfluss auf den Kurfürsten,
waren die Einschränkungen größer. Zum anderen ließen die Restriktionen im Laufe der Zeit
eher etwas nach.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verschaffte der Kurfürst „seinen“ Juden bisweilen
sogar Erleichterungen in ihrem Alltag. So befahl er in einer Verordnung vom 14. August 1663
seinen Beamten ausdrücklich, den Juden den Zugang zu den Sauerbrunnen im Lande nicht zu
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verwehren. Auch sei ihnen jederzeit die Benutzung der öffentlichen Weiden zu gestatten und
Gelegenheit zu geben, ihren Bedarf an Brennholz für den Winter zu decken.101

Diese „Wohltaten“ zeigen aber auch, wie stark reglementiert selbst der Alltag der Juden in
dieser Zeit noch war und mit welchen Beschwerlichkeiten sie tagein und tagaus zu kämpfen
hatten.

4. Juden in Koblenz und Ehrenbreitstein

Wie in der allgemeinen Geschichte wissen wir auch in der Geschichte der Juden jener Zeit
nur sehr wenig bis gar nichts über das Leben der „einfachen“ Leute. Man kann es sich ein
wenig vor dem Hintergrund der erwähnten Judenordnungen vorstellen. Etwas deutlicher wird
das Bild auch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von 1618 bis 1648 in ganz Deutschland
und darüber hinaus in Europa der Dreißigjährige Krieg tobte.

Dieser Krieg, der als Religionskrieg (zwischen den protestantischen und katholischen
Landesherren) begann und sich dann als Territorialkrieg weiter entwickelte, galt nicht den
Juden. Aber natürlich waren sie als Teil der deutschen Bevölkerung von dessen Wirren und
Gräuel betroffen. Eine besondere Situation ergab sich dabei im Jahr 1635, als der Trierer
Erzbischof und Kurfürst Philipp Christoph von Sötern (Amtszeit 1623-1652), der eine
Frankreich-freundliche Politik betrieb, von spanisch-habsburgischen, kaiserlichen Truppen
gefangen genommen wurde. In diesem machtpolitischen Vakuum vor Ort gab es
judenfeindliche Unruhen. Teile der Koblenzer Bevölkerung plünderten ihre jüdischen
Nachbarn aus und schlugen sie tot. Sie drohten ihnen die völlige Austreibung und Ausrottung
an. Zum Schlimmsten kam es aber doch nicht, weil das Trierer Domkapitel dagegen einschritt
und allen Beamten befahl, die Juden in dem ihnen zugesagten Geleit zu schützen und die
Täter zu bestrafen.102

Immerhin kennen aus dieser Zeit Namen wohlhabender und wichtiger Juden in Koblenz und
dadurch auch etwas vom Gemeindeleben.

Als erster bedeutender Jude in Koblenz ist Saul Benjamin ben Abraham bekannt, den man
auch Wolf (aus) Koblenz nannte (gestorben 1610).103 Er war Arzt und für Koblenz sehr
wichtig, weil die ärztliche Versorgung offenbar im Wesentlichen durch jüdische Ärzte
geschah. Jüdische Ärzte hatten eine recht lange Tradition.104 Sie hat es im ganzen Mittelalter
gegeben, auch an fürstlichen Höfen. Juden hatten den Arztberuf zu allen Zeiten ausgeübt,
weil die Betreuung und Heilung Kranker für sie religiös sehr bedeutsam war. Zudem
entsprach es der Neigung der Juden, freie Berufe auszuüben. Da bot sich der Arztberuf
(zunächst noch ohne Studium) an, da die meisten anderen freien Berufe ihnen verschlossen
waren. Jüdische  Doktoren sind seit dem 14, Jahrhundert belegt.105

101 Vgl.: Friedrich P. Kahlenberg: Jüdische Gemeinden am Mittelrhein, in: Zwischen Rhein und Mosel. Der
Kreis St. Goar. herausgegeben im Auftrage des Landkreises von Franz-Josef Heyen), 1966, S. 359-372 (364).
102 Vgl. Kober, Geschichte, S. 44f.
103 Vgl. zu ihm: Ulrich Offerhaus: Geschichte der Jüdischen Gemeinde Koblenz nach ihrem Memorbuch 1600-
1850, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, 46. Jg. (2020) S.7-75 (künftig: Offerhaus, Koblenz), S.
17.
104 Vgl. Breuer, Neuzeit, S. 231.
105 Vgl. Zittartz-Weber, Religion und Staat, S. 34f.



48

Wolf Koblenz war zudem Vorsteher seiner Gemeinde in Koblenz sowie der
Landjudenschaft106 im Kurfürstentum Trier. Des Weiteren war er Rabbiner von Koblenz und
von allen jüdischen Gemeinden des Erzstifts. Im Jahr 1603 nahm er an einer Versammlung
von Vorständen der Gemeinden in Frankfurt am Main teil und vertrat dort die kurtrierische
Judenschaft.107 Wolf war in Frankfurt einer von sieben oder acht Rabbinern, die anderen der
insgesamt 26 Teilnehmer waren Laienvorsteher. Die Versammlung verstand sich als ein
Gremium aller Juden im Reich. Sie beriet und beschloss darüber, wie Mängel im öffentlichen
Leben der Gemeinden behoben werden könnten. Die Versammlung wurde als
„Rabbinerverschwörung“ verraten und denunziert. Es war der erste und auch letzte Versuch
einer reichsweiten Beratung und Entscheidung allgemeiner Probleme. Danach beschränkte
sich eine Abstimmung der einzelnen jüdischen Gemeinden mit ihren jeweiligen
„Nachbargemeinden“ in den vielen Kleinstaaten des Deutschen Reiches.

Vor Ort hielt Wolf Koblenz die kleine Gemeinde zusammen. Die Gottesdienste der
Koblenzer Juden fanden sehr wahrscheinlich in seinem Privathaus statt, da Wolf vermögend
war und es damals noch keine Synagoge gab. Als er 1610 in Koblenz starb, hinterließ er zwei
Söhne. Sein Sohn Baruch wurde wie sein Vater Vorsteher der Gemeinde und ein
einflussreicher Fürsprecher der Juden. Von dem 1649 verstorbenen Baruch hieß es im
Koblenzer Memorbuch:108

„(Er war) auf das Beste für sein Volk bedacht (..) durch Fürsprache, sowohl im Land Trier als
auch in den übrigen Ländern, und durch die Rettung einer ganzen Reihe von Seelen Israels,
deren Todesurteil bereits gefällt war. Er setzte sein Leben aufs Spiel und setzte sein Leben
ein, um den gefangenen zu sagen ‚Gehet hinaus!‘ Er hob mehrere Zölle auf und brach dem
Hungrigen sein Brot und brachte umherirrende Arme ins Haus. (…) Er redete zum Heil
seines ganzen Volkes in existentieller Fürsprache, damit das Volk des Ewigen nicht unstet
und flüchtig sei auf Erden. (…) Auch befahl er seinen Erben, zweihundert Reichstaler ins
Heilige Land zu schicken, und seine Erben gaben Geld zur hiesigen Wohltätigkeit.“

Einige Jahre später war wohl einer der bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten des 17.
Jahrhunderts Rabbiner in Koblenz: Jair Chajim Bacharach (1638-1702)109. Er entstammte
einer sehr bekannten Wormser Rabbinerfamilie und wurde als der gelehrteste und
vielseitigste, schöpferischste und originellste deutsche Rabbiner des 17. Jahrhunderts
bezeichnet.110 Rabbiner Bacharach war ein Vorläufer auf dem Gebiet der Wissenschaft des
Judentums. In Koblenz bekleidete er das Rabbinat allerdings nur von 1666 bis 1669 und
kehrte dann nach Worms zurück. Einige Zeit danach war der spätere bekannte Rabbiner

Jehuda ben Joseph Mehler (1660-1751) in Koblenz, wo er seine talmudische Ausbildung
erhielt.111

Im Jahr 1701 erwarb die jüdische Gemeinde Koblenz ihre Synagoge im Rheingässchen.112

Dort gab es nicht nur einen Betsaal für die Gottesdienste und einen Unterrichtsraum der

106 Dazu gleich später.
107 Näher: Breuer, Neuzeit, S. 91ff.
108 Zit. nach: Offerhaus, Koblenz, S. 17.
109 Vgl. zu ihm: Breuer, Neuzeit, S. 205.
110 Vgl. Kober, Geschichte, S. 67.
111 Vgl. zu ihm: Suzanne Zittartz: Von der Frühen Neuzeit bis zur Judenemanzipation, in: Monika Grübel/Georg
Mölich (Hg.): Jüdisches Leben im Rheinland. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2005, S. 79-140 (künftig:
Zittartz, Neuzeit), S. 111.
112 Heute nach der Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr vorhanden, sie lag im Bereich des
heutigen Zentralplatzes und Schängel-Centers.
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Elementarschule, sondern auch mehrere Wohnungen.113 Dazu gehörte auch eine Mikwe, ein
rituelles Tauchbad.114

Das war die Zeit, in der sich die jüdischen Gemeinden im Land und auch in Koblenz und
Umgebung konsolidierten. Damals versuchten die kurtrierischen Gemeinden, die bislang
unabhängig und nebeneinander existierten und deren Vernetzung und Abstimmung auf der
Versammlung im Jahr 1603 in Frankfurt am Main nicht gelungen war,115 sich in ihrem
Territorium enger miteinander zu verbinden und allgemeine Regeln für das Miteinander
festzulegen. Hierzu bestand Anlass, weil nach den Pogromen und Vertreibungen oft nur noch
kleinere Gemeinden wiedererstanden und diese auch verstreut waren. Es gab sogar Juden, die
allein in Orten lebten. Da wollte man angesichts der Zerstreuung der Glaubensbrüder über das
ganze Reich wenigstens im Kurtrier eine gemeinsame Basis finden.

Die so gesuchte Organisationsform fand man in der Landjudenschaft.116 Sie hatte sich in Trier
offensichtlich bereits Ende des 16. Jahrhunderts gebildet, denn Wolf Koblenz war ihr
Vorsteher und als solcher und Vertreter der Juden im Kurfürstentum Trier im Jahr 1603 auf
der Versammlung von Vorständen der jüdischen Gemeinden in Frankfurt am Main gewesen.
Die Landjudenschaft war ein korporativer Zusammenschluss aller Juden in einem
Herrschaftsgebiet. Ihr entscheidendes Organ war der Landtag, der Judenlandtag. Zu ihm
kamen in möglichst regelmäßigen Abständen von drei bis vier Jahren alle steuerpflichtigen
Juden eines Herrschaftsgebiets zusammen. Zum Landtag lud meist der Obervorsteher ein.
Zwischen den Landtagen übernahm der von der Versammlung gewählte Vorstand, der sog.
Kleine Rat, die Arbeit und die Aufgaben. An der Spitze des Vorstandes stand der bereits
erwähnte Obervorsteher, der nach der Wahl durch die Judenschaft vom Landesherrn
eingesetzt wurde.

Die – aus der Sicht des Landesherrn – wichtigste Aufgabe des Judenlandtags war die
Verteilung der Steuern und Abgaben. Steuerpflichtig war die Judenschaft in ihrer Gesamtheit,
also kollektiv. Der Judenlandtag musste die anfallenden Steuern und Abgaben auf die
einzelnen Mitglieder der Judenschaft „gerecht“ verteilen. Maßstab dafür war das geschätzte
Vermögen des einzelnen Juden. Des Weiteren nahm der Judenlandtag verschiedene
Gemeindefunktionen wahr, etwa die innerjüdische Rechtsprechung, und kümmerte sich um
soziale und religiöse Angelegenheiten. Eine wesentliche Aufgabe war die Verabschiedung der
Zeremonialordnung, auf die noch einzugehen sein wird. Außerdem wählte der Landtag
verschiedene Amtsträger, etwa den Landesrabbiner und andere Kultusbeamte sowie den
Vorstand. Der Landesrabbiner war der religiöse Führer der Gemeinschaft und Richter. Als ihr
Richter in allen innerjüdischen Streitigkeiten und Klagen genoss er ein besonderes Ansehen
und eine in der Regel unangefochtene Autorität nach innen und nach außen.117

Zwischen den Landtagen hatten der Vorstand und vor allem der Obervorsteher die Beschlüsse
des Landtages auszuführen und die Geschäfte der laufenden Verwaltung wahrzunehmen. Zu
den Aufgaben des Obervorstehers gehörte es u.a., dem Landesherrn die Ausstellung von
Geleitbriefen zu empfehlen und die Kasse zu verwalten. Als offizieller Vertreter der jüdischen
Korporation nach außen war er verantwortlich für die Eintreibung der Steuern und Abgaben
bei den Mitgliedern entsprechend der Festlegung durch den Landtag sowie für die

113 Vgl. Offerhaus Koblenz, S. 22.
114 Wie vor, S. 24f.
115 Vgl. dazu: Breuer, Neuzeit. S. 91.
116 Vgl. dazu: wie vor, S. 192ff.
117 Vgl. Breuer, Neuzeit, S. 195.
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fristgemäße Ablieferung der dem Landesherrn (und später auch dem Domkapitel)
zustehenden Gelder. Zudem haftete er persönlich für die Durchführung und Beachtung der
landesherrschaftlichen Verordnungen. Aus diesem Grunde fungierte er häufig gleichzeitig als
Stadtlan oder „Syndikus“ der Landjudenschaft, so nannte man den Vertreter der Gemeinde
nach außen.118 Zu seinen Aufgaben gehörte auch der Schutz einzelner, wenn diesen Unrecht
geschah, oder wenn sie Gewalttätigkeiten ausgesetzt waren.119

Der erste Judenlandtag im Erzstift Trier tagte im Jahr 1691 in Koblenz, weitere folgten 1696,
1701, 1708 und 1714 ebenfalls in Koblenz und 1717 in Neumagen. Dort wurde der Vorstand
(sog. Judenvorgänger oder Judenvorsteher) gewählt und zwar getrennt für das Obererzstift
Trier und das Niedererzstift Koblenz: fünf für das Oberstift und sieben für das Niederstift.
Diese mussten (1723) mindestens 3000 Gulden Vermögen besitzen.

Das Erzbistum Trier, von dem nur ein Teil zum Kurfürstentum Trier (Farbe lila) gehörte, um 1600.

Grundlegend für das innerjüdische Leben und auch das Verhältnis zur christlichen
Mehrheitsgesellschaft war die vom Judenlandtag erlassene Zeremonialordnung für die damals
(1717) ca. 160 jüdischen Familien im Ober- und Niedererzstift. Sie betraf zum einen das
Verhältnis der Judenschaft insgesamt zu dem Landesherrn und seiner Behörde. Dazu gehörte,
dass die zuzugswilligen Juden ihren Antrag auf Geleit über den Vorstand der Landjudenschaft
zu stellen hatten. Geregelt war zudem, dass der Vorstand dafür zu sorgen hatte, dass Kurfürst
und Domkapitel fristgemäß die ihnen zustehenden Gelder erhielten.120 Auch wurde etwa die
Tätigkeit der Rabbiner, von denen der Judenschaft 1555 einer und 1708 bzw. 1717 zwei
zugestanden wurde(n), festgelegt.121 Die Rabbiner waren den Vorstehern der Gemeinde

118 Wie vor, S. 161.
119 Vgl. dazu im Einzelnen: Zittartz-Weber, Religion, S. 28f.
120 Vgl. zu den von der Gemeinde zu erhebenden Abgaben: Breuer, Neuzeit, S. 165f.
121 Vgl. Ristow, Frühgeschichte, S. 56.
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untergeordnet und hatten einige Aufgaben. Ihre eigentliche Domäne war das jüdische Gericht,
das in der Regel die autonome Befugnis hatte, in allen Zivilsachen zwischen Juden Recht zu
sprechen, ebenso in Ehesachen, bei der Ernennung von Vormündern und der Ausfertigung
von Testamenten sowie selbstverständlich in allen Verfahren gegen Übertreter des
Religionsgesetzes.122

Zum anderen regelte die Zeremonialordnung Einzelheiten des internen Lebens. Diese betrafen
etwa den Unterricht jüdischer Kinder, die Unterstützung armer Kinder beim Studium und
gottesdienstliche Regelungen. Das ging bis in den privaten Bereich hinein. So wurden die
Juden vermahnt, sich ordentlich aufzuführen („keine Scandala zu verüben“). Wenn jemand
„Zänckerey und Unruhe errecket“, sollte sich die gesamte Judenschaft zusammentun und den
Unruhestifter zur Ordnung rufen. Selbst für Feiern gab es Ermahnungen. Die Hochzeiten
sollten bescheiden und mit nicht mehr als 20 Gästen gefeiert werden. Zur Beschneidungsfeier
durften nur zehn Gäste eingeladen werden und überhaupt „solle zu keiner Ceremonie große
Kösten gemacht werden“.

Diese Zeremonialordnung wurde gerade in Koblenz und hier von wichtigen Vertretern der
jüdischen Gemeinde mit Leben erfüllt. Zu diesen Honoratioren gehörten vor allem die
Männer der Familie Wallich.123 Sie waren – wie Wolf Koblenz – ebenfalls Ärzte und
gehörten zur Ärztedynastie der Wallichs. Führender Kopf war Simon Wallich (ca. 1640-
1729). Schon sein Großvater Isaak Wallich, der vermutlich aus Worms stammte, und sein
Vater Josef Salomon Wallich (1689 verstorben) waren Ärzte und zugleich Rabbiner.

Josef Salomon Wallich leitete die jüdischen Gemeinden in Koblenz und auch in Trier und
war als Rabbiner für die gesamte Judenschaft im Kurfürstentum Trier zuständig. Zu seinem
Tod 1689 hieß es über ihn im Koblenzer Memorbuch:124

„Sein Haus war weit geöffnet in Gastfreundschaft. (…) Er zog mehrere Waisenkinder an
seinem Tische auf, war auch ein getreuer Hirte. (…) der heiligen Gemeinde Koblenz und der
heiligen Gemeinde Trier und ihrer Filialen. Viele Jahre leitete er sie in Ruhe und stand
mehrfach für sie in der Bresche, den der Mann war sehr angesehen am Hofe der Bischöfe,
und seine Worte fanden bei ihnen und ihren Beamten und Räten Gehör, bis (es ihm gelang),
einige zu retten, die bereits zum Tode verurteilt waren, Gott behüte; trotz allem ließ er nicht
ab von seiner Frömmigkeit.“

Sein Sohn Simon Wallich übernahm dessen Amt als Rabbiner und Vorsteher der Koblenzer
Gemeinde sowie das des Vorstehers der Landjudenschaft im Kurfürstentum Trier. Dessen
Sohn Emanuel Simon Wallich wiederum folgte ihm als Arzt, Vorsteher und Rabbiner nach.
Wir wissen auch, dass er Leibarzt der Trierer Kurfürsten war. Von dem einen oder anderen
seiner Vorfahren kann man es vermuten, von ihm steht es aber fest.125 Diese Positionen gaben
den Wallichs erhebliches Ansehen und Einfluss. Als Vorsteher der Koblenzer Gemeinde und
auch der Landjudenschaft konnten sie die Gemeinden patriarchalisch und souverän verwalten.
Vorsteher der Landjudenschaft waren sie auf Lebenszeit und konnten nur beim Nachweis
unredlicher Amtsführungen entlassen werden. Ihr Einfluss war so groß, dass sie ihre Stellung
wiederholt an die nächste Generation vererben konnten. Sie bildeten mit wenigen anderen
reichen und aufstrebenden Familien die Oligarchie der Judenschaft.

122 Näher: Breuer, Neuzeit, S. 163ff.
123 Vgl. zur Familie Wallich: Offenhaus, Koblenz, S. 27ff.
124 Wie vor, S. 28.
125 Wie vor, S. 31.
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Dafür, dass damals der eine oder andere Koblenzer Jude wohlhabend war, ist ein Toraschrein-
Vorhang aus dem Jahr 1769/70 ein sinnfälliger Beleg. Gestiftet wurde er von dem 1740
verstorbenen Ascher Pulich und dann nach seinem Tod 1769/70 fertiggestellt. Der Vorhang
hat die Jahrhunderte überstanden und wird heute im Gemeindesaal der Jüdischen

Kultusgemeinde aufbewahrt.126

Tora-Vorhang von 1769/70, heute im Gemeindesaal der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz.

Zum Hintergrund der Ernennung Emanuel Simon Wallichs zum Leibarzt der Kurfürsten
gehörte, dass Ehrenbreitstein schon länger Residenz der Trierer Kurfürsten war. Kurfürst

Philipp Christoph von Sötern hatte 1629 das  Schloss Philippsburg in Ehrenbreitstein
erbauen lassen und zu seinem Amtssitz gemacht. Von da an war Ehrenbreitstein Residenz der
Trierer Kurfürsten. Später verlegte Kurfürst Johann Hugo von Orsbeck (1676-1711) die
gesamte kurtrierische Zentralverwaltung nach Ehrenbreitstein.

Das brachte dem Ort Ehrenbreitstein und seinen Einwohnern einen erheblichen Aufschwung.
Die Zahl der dort ansässigen Juden nahm ebenso zu wie ihre Bedeutung. Eine führende Rolle
in der Gemeinde Ehrenbreitstein spielte die Familie Tahl/Dahl. Die Familientradition begann
mit Bermann Tahl. Er war Metzger und für die Fleischversorgung der Soldaten auf der
Festung Ehrenbreitstein sowie auch der Einwohner des Ortes verantwortlich. In seinem
Privathaus richtete er ein Betsaal ein und wurde so Ende des 17. Jahrhunderts zum Gründer
der kleinen jüdischen Gemeinde in Ehrenbreitstein.127

126 Vgl. dazu: Offerhaus, Koblenz, S. 60ff.
127 Vgl. Ulrich Offerhaus: Geschichte der Jüdischen Gemeinde Ehrenbreitstein im Spiegel ihres jüngst
erschlossenen Memorbuchs, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, 45. Jg. (2019), S. 9-66 (künftig:
Offerhaus, Ehrenbreitstein), S. 15f..
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Schon sehr bald, im Jahr 1703/04, legte die junge Gemeinde ein Memorbuch an.
Memorbücher waren von den jüdischen Gemeinden geführte Gedenkbücher für ihre Toten.
Am Todestag des Verstorbenen wurde der Eintrag für ihn dort verlesen. Außer diesen
Einträgen für Verstorbene wurden in den Memorbüchern auch besondere Ereignisse
festgehalten. Damit ist das Memorbuch der jüdischen Gemeinde Ehrenbreitstein eine wichtige
Quelle für Biografien deren Mitglieder und auch Familien.

Titelseite des Memorbuchs der jüdischen Gemeinde Ehrenbreitstein, angelegt 1702/03.

Zu Bermann Tahls Sohn Isaak Tahl, der einer der erfolgreichsten jüdischen Kaufleute in

Ehrenbreitstein wurde, hieß es in dem Memorbuch von Ehrenbreitstein:128

„Ein Ehrenbreitsteiner Jude namens Isak Caan (= Isaak Eisek Hakohen) machte besonders
gute Geschäfte und wurde reich. Die kurfürstliche Kammer hatte ihm 1694

128 Zit. nach wie vor, S. 17.
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Getreideliegerungen übertragen.; 1701 lieferte er Erbsen und Linsen auf die Festung, 1711
sogar 500 Malter Korn und mit Meyer Goldstein zusammen das Kommissbrot auf drei Jahre;
Isak und Mayer Caan erhielten weiterhin Lieferungen (Lieferaufträge, Erg. d. A.) für die
kurfürstlichen Pferde.“

Weitere maßgebliche und vermögende jüdische Familien in Ehrenbreitstein waren die
Familien Mayer Götz, Feist und Goldschmidt. Manche ihrer Vertreter wurden
Hoflieferanten. Wegen ihrer besonderen Dienste für die Herrscher hatten sie eine eigene
Stellung am Hof und eine solche dann auch innerhalb der jüdischen Gemeinde.

So war es auch bei Mayer Götz.129 Seit 1783 ist für ihn die Bezeichnung Hoffaktor belegt.
Hoffaktor war mehr als Hoflieferant. In allen absolutistischen Höfen der Barockzeit war der
Hoffaktor eine Institution. Er war der Mann, der für den Herrscher und seinen Hofstaat alles
beschaffte, was schwer zu bekommen war.130

Der bekannteste dieser Hoffaktoren war – um einen Eindruck zu vermitteln – Joseph Süß

Oppenheimer, Herzoglich Württembergischer Geheime Finanzienrat, Cabinets-Fiscal und
Resident zu Frankfurt, genannt Jud Süß.131 Geboren als Joseph Oppenheimer und aus dem
rheinhessischen Oppenheim stammend, war es als Hoffaktor des Herzogs Karl Alexander

von Württemberg (Amtszeit 1733-1737) seine Aufgabe, zu dessen Gunsten die
württembergischen Stände zu entmachten und dessen aufwändige Hofhaltung zu finanzieren.
Am Tag des plötzlichen Todes „seines“ Herzogs wurde Joseph Oppenheimer verhaftet, dann
– obwohl ihm kein einziges der angeklagten Verbrechen nachgewiesen werden konnte – zum
Tode verurteilt und vor 12.000 Schaulustigen am 4. Februar 1738 hingerichtet. Die Leiche
blieb an Ort und Stelle im Käfig sechs Jahre lang zur Schau gestellt und wurde dann
verscharrt.

Seitdem wurde „Jud Süß“ zum legendären Symbol der Judenfeindschaft. Er war nicht nur
Hauptfigur in Wilhelm Hauffs Novelle „Jud Süß“ (1827), Lion Feuchtwangers Roman „Jud
Süß“ (1925) und Curt Elwenspoeks Darstellung „Jud Süß-Oppenheimer. Der große
Finanzier und galante Abenteurer des 18. Jahrhunderts“ (1926), sondern eine solche auch in
dem nationalsozialistischen Propagandafilm von Veit Harlan „Jud Süß“ (1940). Der im
Auftrag des Reichspropagandaministerium mit vielen Publikumslieblingen hergestellte Film
war der wirkungsvollste antisemitische Film der NS-Propaganda. Das Publikum reagierte oft
unmittelbar mit demonstrativem Judenhass und gelegentlich mit Ausschreitungen.

Auch Mayer Götz – um auf ihn und Ehrenbreitstein zurückzukommen - hatte bei Kurfürst

Clemens Wenzeslaus von Sachsen (Amtszeit 1768-1801) die Funktion eines Hoffaktors, war
aber vom Charakter und vom Geschäftsgebaren mit „Jud Süß“ überhaupt nicht zu
vergleichen. Auch war er nicht ein Finanzjongleur wie Jud Süß, er hatte wohl mit
Geldgeschäften für den Kurfürsten allenfalls am Rande zu tun. Mayer Götz lieferte dem Hof
„nur“ Waren, dafür aber eine breite Palette davon, von Heu und Zucker über Schuhe und
lederne Hosen bis hin zu Teppichen und Läufern.

Mayer Götz war ein typischer Hofjude.132 Diese begannen ihre öffentlich-amtliche Laufbahn
damit, dass der jeweilige Landesherr sie mit verantwortlichen Ämtern betraute bzw. für eine

129 Vgl. wie vor, S. 27f.
130 Vgl. zu den Hofjuden: Breuer, Neuzeit, S. 106ff.; Zittartz-Weber, Religion, S. 30f.
131 Vgl. Sievers: Juden in Deutschland, 1977, S. 115-123; Benz: Antisemitismus. Antisemitismus. Präsenz und
Tradition eines Ressentiments, 2015 S. 33f.
132 Näher: Breuer, Neuzeit, S. 118ff.
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Betrauung damit sorgte. So war Mayer Götz Vorsteher der Ehrenbreitsteiner Gemeinde und
Leiter der Landjudenschaft im Niedererzstift Trier.133 Gleichzeitig war er Judenkollektor,
sammelte als solcher die jährlich anfallenden Schutzgelder bei den Juden ein und lieferte sie
dem Kurfürsten ab. Typischerweise waren die Hofjuden Fürsprecher ihrer Gemeinde
gegenüber dem Landesherrn und auch mehr oder minder Wohltäter. Tendenziell traten sie
überall dort, wo Not und Gefahr für ihre Glaubensgenossen bestand, für diese ein. Inwieweit
auch Mayer Götz ein solches Engagement zeigte, ist nicht bekannt. Wir wissen aber, dass
seiner und seines ältesten Sohnes Berman Mayer Initiative der  Erwerb eines Wohnhauses in
der Kellereibotsgasse zu verdanken war. Dies wurde dann zur Synagoge und einer Mikwe
umgebaut.134

Die Sonderentwicklung der jüdischen Gemeinde in Ehrenbreitstein (durch die Residenz und
die Zentralverwaltung der kurtrierischen Kurfürsten und Erzbischöfe mit der sich dadurch
ergebenden Hofbelieferung und der Stellung des kurfürstlichen Leibarztes) ging in den letzten
Jahren des 18. Jahrhunderts langsam zu Ende.  Damals verlegte Kurfürst Clemens

Wenzeslaus seine Residenz von Ehrenbreitstein nach Koblenz. Die Sonderentwicklung setzte
sich aber in Koblenz selbst fort, verlegten doch früher oder später manche dieser Familien
und Geschäfte ihren Sitz auf die linke Rheinseite. Der Wechsel war für die Koblenzer Juden
ein Grund zur Freude. Wie schon bei den Regierungsantritten der Kurfürsten 1756 und 1768
illuminierten sie auch beim Bezug des neuen Schlosses in Koblenz ihre Synagoge und hielten
zu Ehren von Kurfürst Clemens Wenzeslaus einen Gottesdienst ab.135 Auch noch einige
Jahre später, als die Herrschaft des Kurfürsten fast schon zu Ende gegangen war, bekräftigten
sie ihre Anhänglichkeit und ihren Dank für den kurfürstlichen Schutz. Diese Treue- und
Ergebenheitsbekundungen für absolutistische Herrscher irritieren aus heutiger Sicht ein
wenig. Man sollte sie aber nicht überbewerten. Es ist nicht bekannt, ob sie ganz freiwillig und
aus vollem Herzen zustande kamen. Damals erwarteten die Landesherren solche
Veranstaltungen oder auch eine Teilnahme an entsprechenden landesherrlichen Feiern. Diese
Erwartungen erfüllten dann die Judenschaften im Allgemeinen auch.136

Kurfürst Clemens Wenzeslaus nahm diese Ergebenheitsbekundung mit Rührung und
Wohlgefallen über „Eure devotesten Gesinnungen“ auf und garantierte der Judenschaft, ihr
mit „allen Hulden und Gnaden“ zugetan bleiben zu wollen.137 Was der letzte Kurfürst
wirklich über die Juden und ihre Emanzipation dachte, äußerte er nicht ausdrücklich. Recht
deutlich wurde er aber in einem Brief an die Trierer Universität, in dem er im selben Jahr
schrieb: Die Grundsätze der katholischen Religion müssten „ohne Neuerungen vorgetragen
werden“, um jegliches Ärgernis „zwischen Haupt und Glieder der katholischen Kirche“ zu
vermeiden, was bei den „jetzigen außerordentlichen Zeiten“ mit ihren „gefährlichen Lehren“
umso wichtiger sei. Er sei gewillt. „alles anzuwenden (…), um die sog. Aufklärung in unsrem
Erzstift zu unterdrücken, durch welche das Volk nur irre gemacht wird, und am Ende in das
schrecklichste aller Übel. Nämlich in Irr Religion verfallet“.138

133 Mitte des 18. Jahrhunderts teilte sich die kurtrierische Landjudenschaft mit landesherrlicher Erlaubnis in eine
ober- und eine niedererzstiftische. Vgl.: Cilli Kasper-Holtkotte: Jüdischer Kultus in napoleonischer Zeit. Aufbau
und Organisation der Konsistorialbezirke Krefeld, Koblenz/Bonn, Mainz und Trier. 1997 (künftig: Kasper-
Holtkotte, Kultus), S. 25.
134 Vgl. Offerhaus, Ehrenbreitstein, S, 31 und 61f.
135 Vgl. Resmini, Gemeinde, S. 267; Thill: Lebensbilder jüdischer Koblenzer und ihre Schicksale, 1987, S. 20.
136 Näher: Breuer, Neuzeit, S. 138.
137 Zit. nach: Kasper-Holtkotte: Juden im Aufbruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-Raum
um 1800, 1996, S. 146f.
138 Zit. nach wie vor, S. 145.
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Moses Mendelssohn (Mitte) vor einem preußischen Offizier,
seine Papiere zur Kontrolle überreichend.

1755 erschienen Moses Mendelssohns „Philosophische Gespräche“, das erste Buch eines
deutschen Juden in deutscher Sprache. Später übersetzte er die Heiligen Schriften ins
Deutsche. Die Jugend im Land verehrte ihn und nannte ihn den „jüdischen Luther“. Für seine
künftige Frau bat der verwachsene und stotternde Moses den Herrgott: „Lass sie schön sein
und lebhaft und graziös, sie ist doch eine Frau! Gib mir lieber den Buckel und den
Sprachfehler und alles was sie sonst noch belastet. Ich will es gerne tragen.“ 1762 heiratete er
die Kaufmannstochter Fromet Guggenheim (1737-1812). Die Eheleute hatten zehn Kinder,
von denen drei Söhne und drei Töchter das Erwachsenenalter erreichten. Der älteste Sohn war
der 1770 geborene Joseph. Diese Kinder hatten wiederum 14 Kinder, eins davon war der
Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Der Philosoph Moses Mendelssohn war die Leitfigur der jüdischen Aufklärung, sein
Schaffen und Wirken standen im Mittelpunkt dieser intellektuellen Bewegung. In den
nächsten Jahrzehnten war er für die Reformjuden Vorkämpfer für ihre erzieherischen und
sozialen Ziele und Wegweiser für den Kampf um die Emanzipation. Moses Mendelssohn

wurde der Stammvater einer weitverzweigten europäischen Familie, aus der viele bedeutende
Menschen hervorgegangen sind. Er war einer der ganz großen Deutschen. Sein Freund
Lessing setzte ihm mit dem Drama „Nathan der Weise“ (1779), das Denkmal, das ihm am
besten gerecht wurde. Moses Mendelssohn starb 1786, im selben Jahr, in dem Kurfürst

Clemens Wenzeslaus seine Residenz von Ehrenbreitstein nach Koblenz verlegte.
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Sein ältester Sohn Joseph gründete 1792 mit Gleichgesinnten die Gesellschaft der Freunde,
einen Verein jüdischer Junggesellen, die den Idealen der Haskala  anhingen. Drei Jahre
später, 1795, machte er sich als Bankier selbständig und gründete das Bankhaus Mendelssohn
mit Sitz in Berlin, das zur wichtigsten preußischen und deutschen Privatbank aufstieg.

Joseph Mendelssohn

Anfang des 19. Jahrhunderts kaufte Joseph Mendelssohn auf der Horchheimer Höhe den
Reiffenberger Hof mitsamt der mit 70.000 Weinstöcken besetzten Wingerte und dann später
den Hof des ehemaligen Klosters Altenberg („Altenberger Hof“). Sein Besitz, auf dem er
inzwischen ein stattliches Palais errichtet hatte, reichte bis an den Rhein hinunter.144 Auf dem
repräsentativen Landsitz145 waren berühmte Männer zu Gast wie Joseph Mendelssohns

Neffe Felix Mendelssohn-Bartholdy, der Dichter Ludwig Uhland und der
Forschungsreisende Alexander von Humboldt. Im benachbarten Park ließ er noch ein
Garten- und Teehaus errichten.146

Als Joseph Mendelssohn die Gesellschaft der Freunde und das nach ihm benannte Bankhaus
in Berlin gründete, hatte sich die Situation in Koblenz und Umgebung grundlegend geändert.
Es war der Beginn einer neuen Epoche.

Ausgelöst wurde sie durch den Sturm auf die Bastille in Paris am 14. Juli 1789 und die
Französische Revolution. Als Markstein der europäischen Geschichte schaffte sie den feudal-
absolutistischen Ständestaat ab und propagierte die grundlegenden Werte und Ideen der
Aufklärung, insbesondere die Menschen- und Bürgerrechte, und setzte sie auch in die Tat um.

144 Vgl.: Ulrich Offerhaus: Familie und Bankhaus Seligmann in Koblenz und Köln, 2016, S. 112.
145 Im Jahr 1970 fiel das Gebäude einem Brand zum Opfer.
146 Das Teehaus erwarb später die evangelische Kirchengemeinde und nutzte es als Kapelle, so auch noch heute.
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3. Die (kurzzeitige) Emanzipation der Juden

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen) wurde am 26. August 1789 von der Nationalversammlung verabschiedet. Sie enthielt
eine Präambel und 17 Artikel, in denen die grundlegenden Bestimmungen über den
Menschen, seine Rechte und die Nation festgeschrieben wurden. Sie erklärte, dass es
natürliche und unveräußerliche Rechte wie Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand
gegen Unterdrückung geben muss. Alle Menschen sollten als gleich gelten, besonders vor
dem Gesetz und dem Recht.

In Ausfüllung dessen erließ die französische Nationalversammlung am 28. September 1791
ein Dekret, das alle Juden betreffenden Sonderregelungen aufhob und ihnen ausdrücklich die
vollen Bürger- und Menschenrechte bestätigte. Darin hieß es u.a.:147

„In Anbetracht dessen, dass die den Titel eines französischen Bürgers und den Genuss der
Rechte aktiver Bürger begründenden Voraussetzungen in der Verfassung festgelegt sind, dass
ferner jeder die erwähnten Voraussetzungen in sich vereinigende Mensch, soweit er den
Bürgereid geleistet und das Gelöbnis abgelegt hat, alle von der Verfassung auferlegten
Pflichten zu erfüllen, ein Anrecht auch auf alle von dieser geleisteten Freiheiten hat, setzt die
Nationalversammlung sämtliche in die früher ergangenen Dekrete in Bezug auf die Juden
aufgenommenen Vertragsbestimmungen, Klauseln und Ausnahmeverfügungen außer Kraft,
indem sie zugleich bestimmt, dass der von den Juden zu leistende Bürgereid als Verzicht auf
alle ehedem zu ihren Gunsten geltenden Privilegien und Sondergesetze zu betrachten sei.“

Damit brachte die Französische Revolution die erste vollständige Emanzipation der Juden in
einem europäischen Land.

Im Zuge der Revolution kam es 1792 zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen
Frankreich und einer Koalition aus mehreren europäischen Großmächten (u.a. Preußen). In
diesem Ersten Koalitionskrieg drangen die Revolutionstruppen bereits 1792 bis nach Koblenz
vor, mussten sich aber wieder zurückziehen. Zwei Jahre später besetzten sie endgültig das
gesamte linke Rheinufer und so auch das linksrheinische Koblenz und seine Umgebung.
Damit verschwanden die zahlreichen Klein- und Kleinststaaten links des Rheins. Auch die
Ära der trierischen Kurfürsten ging faktisch zu Ende. Die alte Ordnung wurde zerstört und im
Zuge dessen die Juden aus ihrem Status als diskriminierte Untertanen befreit. Sie wurden
durch die französischen Eroberer bzw. Befreier rechtlich emanzipiert. Sinnfällig geschah dies
durch den Abriss des Judentores, das die Judengasse von der übrigen Stadt trennte. Wie das in
Koblenz geschah, wissen wir nicht. In einem Bericht über das in Bonn zerstörte Judentor hieß
es:148

„Der Zug (einer Menschenmenge, Erg. d. A.) ging (…) nach dem Judenthor, wo dasselbe mit
einer Axt in Stücke zerhauen und so hiedurch den Juden zu erkennen gegeben worden, dass
sie von nun an die allen anderen Menschen zukommenden Rechte wieder eingesetzt wären.“

147 Zit. nach: Eleonore Sterling: Der Kampf um die Emanzipation der Juden im Rheinland, in: Monumenta
Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Handbuch. Im Auftrage der Stadt Köln
herausgegeben von Konrad Schilling, 1963, S. 282-308 (künftig: Sterling, Kampf), S. 306 Anm. 23.
148 Zit. nach: Helmut Mathy: Einleitung, in: Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in
Rheinland-Pfalz und im Saarland von 1800 bis 1945. (herausgegeben von der Landesarchivverwaltung
Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken, Band 1: Teil 2: Die Juden in der
französischen Zeit, 1982, S. 69- 96 (künftig: Mathy, Einleitung), S. 73.
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Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789.

„Der Zug (einer Menschenmenge, Erg. d. A.) ging (…) nach dem Judenthor, wo dasselbe mit
einer Axt in Stücke zerhauen und so hiedurch den Juden zu erkennen gegeben worden, dass
sie von nun an die allen anderen Menschen zukommenden Rechte wieder eingesetzt wären.“

Es dauerte aber einige Jahre, bis die Koblenzer Juden diese Entwicklung bejahten. Noch im
Frühjahr 1797 war ihre Mehrheit – so die Koblenzer Stadtverwaltung – Gegner der
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